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Vereinte Nationen

Resolution 1875 (2009)
verabschiedet auf der 6148. Sitzung des Sicherheitsrats
am 23. Juni 2009

Der Sicherheitsrat,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretars Uber die Beobachtertruppe der
Vereinten Nationen fir die Truppenentflechtung vom 8. Juni 2009 (S/2009/295) so-
wie in Bekraftigung seiner Resolution 1308 (2000) vom 17. Juli 2000,

fordert die beteiligten Parteien zur sofortigen Durchfliihrung seiner Resolution 338
(1973) vom 22. Oktober 1973 auf;

begrif3t die Anstrengungen, die die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fur die
Truppenentflechtung unternimmt, um die Nulltoleranzpolitik des Generalsekretéars
gegenuber sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch umzusetzen und si-
cherzustellen, dass ihr Personal den Verhaltenskodex der Vereinten Nationen unein-
geschrankt einhalt, ersucht den Generalsekretér, auch weiterhin alle diesbeziglich
notwendigen MalRnahmen zu ergreifen und den Sicherheitsrat unterrichtet zu halten,
und fordert die truppenstellenden Lander nachdrtcklich auf, Praventiv- und Diszipli-
narmaflinahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass derartige Handlungen in Fal-
len, an denen ihr Personal beteiligt ist, ordnungsgemalf untersucht und bestraft wer-
den;

beschliel3t, das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fur die Trup-
penentflechtung um einen Zeitraum von sechs Monaten, das heif3t bis zum 31. De-
zember 2009, zu verlangern;

ersucht den Generalsekretar, am Ende dieses Zeitraums einen Bericht Gber die Ent-
wicklung der Lage und die zur Durchflihrung der Resolution 338 (1973) getroffenen
Malinahmen vorzulegen.

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen



Resolution 1876 (2009)
verabschiedet auf der 6152. Sitzung des Sicherheitsrats
am 26. Juni 2009

Der Sicherheitsrat,

unter Hinweis auf seine friilheren Resolutionen und die Erklarungen seines Prasiden-
ten betreffend die Situation in Guinea-Bissau sowie auf das Schreiben seines Prési-
denten vom 22. Dezember 2008 (S/2008/778) an den Generalsekretar,

mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis Gber das Wiederaufflammen der politi-
schen Gewalt, insbesondere die politischen Morde in Guinea-Bissau,

betonend, dass diese Entwicklungen zeigen, wie fragil die politische Situation ist, und
die Bemiuhungen um die Wiederherstellung des Friedens und der Stabilitdt sowie die
Rechtsstaatlichkeit in Guinea-Bissau gefahrden,

unter Betonung der Wichtigkeit der bevorstehenden, fir den 28. Juni 2009 angesetz-
ten Prasidentschaftswahlen in Guinea-Bissau und der Notwendigkeit, als einen we-
sentlichen und notwendigen Schritt in Richtung auf die vollstandige Ruckkehr zur
verfassungsmalfigen Ordnung, die Konsolidierung der Demokratie und die nationale
Aussohnung freie, faire und transparente Wahlen abzuhalten,

unterstreichend, dass alle die Ergebnisse der Wahl achten missen, und mit der Auf-
forderung an alle Beteiligten, zu einem friedlichen Umfeld wahrend und nach der
Wahl beizutragen,

erneut erklarend, dass die Regierung Guinea-Bissaus und alle Beteiligten in ihrer
Entschlossenheit zur Reform des Sicherheitssektors, zur Forderung der Rechtsstaat-
lichkeit und zur Bekdmpfung der Straflosigkeit und des unerlaubten Drogenhandels
nicht nachlassen durfen,

betonend, wie wichtig die Reform des Sicherheitssektors ist, und unter erneutem Hin-
weis auf die anhaltende Unterstitzung der Vereinten Nationen und der internationa-
len Gemeinschatft fur die langfristige Sicherheit und Entwicklung Guinea-Bissaus,
insbesondere auf den Gebieten der Reform des Sicherheitssektors, der Justiz und
beim Aufbau der Kapazitaten der Regierung zur Bekampfung des unerlaubten Dro-
genhandels,



erneut darauf hinweisend, wie wichtig die regionale und subregionale Zusammenar-
beit zur Bewaltigung der Herausforderungen ist, denen sich Guinea-Bissau gegen-
ubersieht,

unter Hinweis auf die Verabschiedung des strategischen Rahmenplans fur die Frie-
denskonsolidierung in Guinea-Bissau (PBC/3/GNB/3) am 1. Oktober 2008 und die
Regierung Guinea-Bissaus ermutigend, zu dessen beschleunigter Umsetzung weiter
eng mit der Kommission fir Friedenskonsolidierung zusammenzuarbeiten,

feststellend, dass die Situation in Guinea-Bissau nach wie vor auf3erst fragil ist, ins-
besondere infolge der Zunahme des Drogenhandels und der organisierten Kriminali-
tat, die eine Bedrohung der regionalen Stabilitat darstellen kénnten, und dass dabei
ein Ansatz der geteilten Verantwortung verfolgt werden soll,

unter Betonung seiner Besorgnis tber den Menschenhandel, insbesondere den Kin-
derhandel nach auRerhalb des Landes,

in Bekraftigung seines uneingeschrénkten Bekenntnisses zur Konsolidierung des
Friedens und der Stabilitat in Guinea-Bissau,

1. beschlie3t, das Mandat des Biiros der Vereinten Nationen zur Unterstitzung der
Friedenskonsolidierung in Guinea-Bissau (UNOGBIS) bis zum 31. Dezember
2009 zu verlangern;

2. begrufdt den Bericht des Generalsekretars vom 11. Juni 2009 tber Guinea-Bissau
und tber die Tatigkeit des UNOGBIS in dem Land (S/2009/302) und nimmt
Kenntnis von den darin enthaltenen Empfehlungen;

3. ersucht den Generalsekretar, entsprechend der Empfehlung in seinem Bericht
(S/2009/302) fur einen Anfangszeitraum von 12 Monaten, beginnend am 1. Janu-
ar 2010, ein Integriertes Buro der Vereinten Nationen fur die Friedenskonsolidie-
rung in Guinea-Bissau (UNIOGBIS) in Nachfolge des UNOGBIS einzurichten, mit
den folgenden Hauptaufgaben:

a) der Kommission fur Friedenskonsolidierung bei ihrer Arbeit zur Erfullung der
wesentlichen Bedurfnisse auf dem Gebiet der Friedenskonsolidierung in
Guinea-Bissau behilflich zu sein;

b) die Kapazitaten der nationalen Institutionen zu starken, um die verfas-
sungsmalige Ordnung, die offentliche Sicherheit und die volle Achtung der
Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten;
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c) die nationalen Behdrden bei der Einrichtung eines wirksamen und effizien-
ten Polizei-, Strafverfolgungs- und Strafjustizsystems zu unterstitzen;

d) einen alle Seiten einschlieRenden politischen Dialog und einen Prozess der
nationalen Ausséhnung zu unterstitzen;

e) strategische und technische Unterstitzung und Hilfe fur die Regierung Gui-
nea-Bissaus bei der Gestaltung der Reform des Sicherheitssektors und der
Koordinierung ihrer Umsetzung zu gewahren,;

f) den nationalen Behtrden dabei behilflich zu sein, den Drogenhandel und die
organisierte Kriminalitat sowie den Menschenhandel, insbesondere den Kin-
derhandel, zu bekdmpfen;

g) die nationalen Anstrengungen zur Eindammung der Verbreitung von Klein-
waffen und leichten Waffen zu unterstutzen;

h) Tatigkeiten zur Férderung, zum Schutz und zur Uberwachung der Men-
schenrechte durchzufiihren und die Institutionalisierung der Achtung der
Rechtsstaatlichkeit zu unterstitzen;

i) im Einklang mit den Resolutionen 1325 (2000) und 1820 (2008) des Sicher-
heitsrats die Geschlechterperspektive in die Friedenskonsolidierung zu in-
tegrieren;

j) die Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union, der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten, der Gemeinschaft der
portugiesischsprachigen Lander, der Europaischen Union und anderen
Partnern bei ihren Bemihungen um einen Beitrag zur Stabilisierung Guinea-
Bissaus zu verstarken;

k) bei der Mobilisierung internationaler Hilfe behilflich zu sein;

4. unterstreicht, dass das UNIOGBIS uber entsprechendes Fachwissen verfligen
muss, damit es sein Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kann;

5. unterstreicht ferner, wie wichtig die Einrichtung eines vollstandig integrierten Bu-
ros ist, mit einer wirksamen Koordinierung der Strategien und Programme zwi-
schen den Organisationen, Fonds und Programmen der Vereinten Nationen, zwi-
schen den Vereinten Nationen und den internationalen Gebern und zwischen
dem integrierten Blro, der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staa-
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ten (ECOWAS) und den anderen Missionen der Vereinten Nationen in der Subre-
gion, und ersucht den Generalsekretar, gemeinsam mit dem UNOGBIS die erfor-
derlichen MaRnahmen zu ergreifen, um einen reibungslosen Ubergang zwischen
dem UNOGBIS und dem neuen integrierten Buro zu gewahrleisten;

6. ersucht den Generalsekretar, einen strategischen Arbeitsplan mit geeigneten Kri-
terien zur Messung und Verfolgung der Fortschritte bei der Durchfihrung des in
Ziffer 3 beschriebenen Mandats zu erarbeiten und tber seine Durchfiihrung nach
Ziffer 14 Bericht zu erstatten;

7. fordert die Regierung und alle politischen Akteure Guinea-Bissaus auf, zusam-
menzuarbeiten, um beste Bedingungen fur die nationale Ausséhnung zu schaffen
und den Frieden und die Sicherheit in ganz Guinea-Bissau zu festigen;

8. fordert alle Angehoérigen der Streitkrafte, einschliel3lich ihrer Fuhrer, nachdricklich
auf, die Zivilherrschaft zu achten und jede Einmischung in politische Angelegen-
heiten zu unterlassen, und die Sicherheit der nationalen Institutionen sowie der
Bevolkerung insgesamt zu gewahrleisten, und fordert, dass die Menschenrechte
voll geschiitzt und geachtet werden;

9. fordert die politischen Fihrer Guinea-Bissaus nachdricklich auf, das Militéar nicht
in die Politik einzubeziehen, und ersucht sie, ihre Meinungsverschiedenheiten mit
legalen und friedlichen Mitteln beizulegen;

10.fordert die Regierung Guinea-Bissaus auf, glaubwtrdige und transparente Unter-
suchungen der politischen Morde im Marz und Juni 2009 durchzuflhren und die
fur diese Handlungen Verantwortlichen vor Gericht zu bringen, und fordert au3er-
dem die internationale Gemeinschaft auf, diese Untersuchungen zu unterstitzen;

11.ersucht insbesondere den Generalsekretar, in Konsultation mit der Afrikanischen
Union, der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS)
und der Gemeinschaft der portugiesischsprachigen Lander (CPLP) der Regierung
Guinea-Bissaus bei der Durchfiihrung eines glaubwirdigen Untersuchungspro-
zesses behilflich zu sein;

12.nimmt Kenntnis von den Initiativen, die Regionalorganisationen ergriffen haben,
um den Schutz der nationalen Institutionen und der Behorden zu gewahrleisten;

13.ersucht den Generalsekretar, Uber seinen Sonderbeauftragten fir Guinea-Bissau
und das UNIOGBIS der Regierung Guinea-Bissaus bei der wirksamen Koordinie-

rung der von der internationalen Gemeinschaft gewahrten Unterstitzung fur die
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Reform des Sicherheitssektors in Guinea-Bissau behilflich zu sein, unter Berlck-
sichtigung der von der Europaischen Union und anderen internationalen Akteuren
auf diesem Gebiet bereits geleisteten Arbeit;

14.ersucht den Generalsekretar ferner, den Sicherheitsrat regelmaRig alle vier Mo-
nate Uber die Fortschritte bei der Einrichtung des Integrierten Buros der Vereinten
Nationen fur die Friedenskonsolidierung in Guinea-Bissau zu unterrichten, mit
Vorlage des ersten Berichts spatestens am 31. Oktober 2009, und danach tber
die Fortschritte bei der Durchfiihrung dieser Resolution;

15.beschliel3t, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen

Resolution 1877 (2009)
verabschiedet auf der 6155. Sitzung des Sicherheitsrats
am 7. Juli 2009

Der Sicherheitsrat,

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Generalsekretars vom 19. Juni 2009 an
den Prasidenten des Rates, dem das Schreiben des Prasidenten des Internationalen
Strafgerichtshofs fiir das ehemalige Jugoslawien (,Gerichtshof*) vom 27. Mai 2009
und das Schreiben des Prasidenten des Internationalen Strafgerichtshofs fur Ruanda
(,IStGHR") vom 29. Mai 2009 beigefugt sind (S/2009/333),

unter Hinweis auf seine Resolutionen 827 (1993) vom 25. Mai 1993, 1581 (2005)
vom 18. Januar 2005, 1597 (2005) vom 20. April 2005, 1613 (2005) vom 26. Juli

2005, 1629 (2005) vom 30. September 2005, 1660 (2006) vom 28. Februar 2006,
1668 (2006) vom 10. April 2006, 1800 (2008) vom 20. Februar 2008, 1837 (2008)
vom 29. September 2008 und 1849 (2008) vom 12. Dezember 2008,

insbesondere unter Hinweis auf seine Resolutionen 1503 (2003) vom 28. August
2003 und 1534 (2004) vom 26. Mérz 2004, in denen der Sicherheitsrat den Gerichts-
hof auffordert, alle mdglichen Maflinahmen zu treffen, um die Ermittlungen bis Ende
2004, alle Gerichtsverfahren der ersten Instanz bis Ende 2008 und die gesamte Ta-
tigkeit im Jahr 2010 abzuschliel3en,



Kenntnis nehmend von der Einschatzung des Gerichtshofs in seinem Bericht Uber
die Arbeitsabschlussstrategie (S/2009/252), dass der Gerichtshof nicht in der Lage
sein wird, seine gesamte Tatigkeit im Jahr 2010 abzuschliel3en,

nach Prifung der von dem Préasidenten des Gerichtshofs unterbreiteten Vorschlage,

mit dem Ausdruck seiner Entschlossenheit zur Unterstiitzung der Anstrengungen, die
der Gerichtshof unternimmt, um seine Tatigkeit zum frihestmoéglichen Zeitpunkt zum
Abschluss zu bringen,

daran erinnernd, dass der Sicherheitsrat in seiner Resolution 1837 (2008) die Amts-
zeit der standigen Richter des Gerichtshofs, namentlich der standigen Richter Liu
Dagun (China), Theodor Meron (Vereinigte Staaten von Amerika) und Fausto Pocar
(Italien), die Mitglieder der Berufungskammer sind, bis zum 31. Dezember 2010 oder
bis zum Abschluss der ihnen zugewiesenen Falle, falls dieser fruher erfolgt, verlan-
gerte,

mit dem Ausdruck seiner Erwartung, dass die Verlangerung der Amtszeit der Richter
die Wirksamkeit der Gerichtsverfahren steigern und zur Umsetzung der Arbeitsab-
schlussstrategie des Gerichtshofs beitragen wird,

feststellend, dass die standigen Richter lain Bonomy (Vereinigtes Konigreich), Mo-
hamed Shahabuddeen (Guyana) und Christine Van den Wyngaert (Belgien) von ih-
rem Amt am Gerichtshof zurlickgetreten sind,

in der Uberzeugung, dass es ratsam ist, dem Generalsekretar zu gestatten, als vor-
Ubergehende MalRnahme zuséatzlich zu den nach dem Statut genehmigten 12 Ad-
litem-Richtern einen weiteren Ad-litem-Richter zu ernennen, damit der Gerichtshof
einem der Verfahren einen Reserverichter zuteilen kann, und Kenntnis nehmend von
der Zusicherung des Prasidenten des Gerichtshofs, dass diese voriibergehende
Malinahme im Rahmen der vorhandenen Mittel vorgenommen wird,

ferner Uberzeugt von der Notwendigkeit, die Zahl der Mitglieder der Berufungskam-
mer in Anbetracht des zu erwartenden Anstiegs des Arbeitsanfalls der Berufungs-
kammer nach Abschluss der Hauptverfahren zu erhdhen,

unter Betonung der Notwendigkeit, sicherzustellen, dass keinem der Richter der Be-
rufungskammer ein Fall zugewiesen wird, mit dem er im Stadium des Vorverfahrens
oder des Hauptverfahrens befasst war,
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mit der nachdrtcklichen Aufforderung an den Gerichtshof, alle méglichen Mal3nah-
men zu ergreifen, um seine Tatigkeit schnell abzuschliel3en,

tatig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen,

1.

beschliel3t, die Verlangerung der Amtszeit der standigen Richter des Gerichts-
hofs, die Mitglieder der Berufungskammer sind, im Lichte der Fortschritte des Ge-
richtshofs bei der Umsetzung der Arbeitsabschlussstrategie spatestens bis zum
31. Dezember 2009 zu Uberprifen;

. beschliel3t, die Amtszeit der folgenden stadndigen Richter des Gerichtshofs bis

zum 31. Dezember 2010 oder bis zum Abschluss der ihnen zugewiesenen Falle,
falls dieser friher erfolgt, zu verlangern:

— Carmel Agius (Malta)

— Jean-Claude Antonetti (Frankreich)
— Christoph Fligge (Deutschland)

— 0O-Gon Kwon (Sudkorea)

— Bakone Justice Moloto (Sudafrika)
— Alphons Orie (Niederlande)

— Kevin Parker (Australien)

— Patrick Robinson (Jamaika)

beschliel3t, die Amtszeit der stdndigen Richter, die anstelle von lain Bonomy
(Vereinigtes Konigreich), Mohamed Shahabuddeen (Guyana) und Christine Van
den Wyngaert (Belgien) ernannt werden, bis zum 31. Dezember 2010 oder bis
zum Abschluss der ihnen zugewiesenen Falle, falls dieser fruher erfolgt, zu ver-
langern;

beschliel3t, die Amtszeit der folgenden Ad-litem-Richter, die derzeit am Gerichts-
hof tatig sind, bis zum 31. Dezember 2010 oder bis zum Abschluss der ihnen zu-
gewiesenen Falle, falls dieser friher erfolgt, zu verlangern:

— Melville Baird (Trinidad und Tobago)
-11 -



Pedro David (Argentinien)

Elizabeth Gwaunza (Simbabwe)

Frederik Harhoff (Danemark)

Uldis Kinis (Lettland)

Flavia Lattanzi (Italien)

Antoine Kesia-Mbe Mindua (Demokratische Republik Kongo)
Michéle Picard (Frankreich)

Arpad Prandler (Ungarn)

Stefan Trechsel (Schweiz)

. beschliel3t, die Amtszeit der folgenden Ad-litem-Richter, die derzeit nicht fur die
Tatigkeit am Gerichtshof ernannt sind, bis zum 31. Dezember 2010 oder bis zum
Abschluss der ihnen gegebenenfalls zugewiesenen Falle, falls dieser friher er-
folgt, zu verlangern:

Frans Bauduin (Niederlande)

Burton Hall (Bahamas)

Raimo Lahti (Finnland)

Jawdat Naboty (Arabische Republik Syrien)
Chioma Egondu Nwosu-lheme (Nigeria)
Prisca Matimba Nyambe (Sambia)
Brynmor Pollard (Guyana)

Vonimbolana Rasoazanany (Madagaskar)

Tan Sri Dato Lamin Haji Mohd Yunus (Malaysia)
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. beschlief3t, den Ad-litem-Richtern Harhoff, Lattanzi, Mindua, Prandler und
Trechsel zu gestatten, tber die in Artikel 13 ter Absatz 2 des Statuts des Ge-
richtshofs vorgesehene Gesamtdienstzeit hinaus am Gerichtshof tatig zu sein;

. beschliel3t, dass der Generalsekretar auf Ersuchen des Préasidenten des Ge-
richtshofs zusatzliche Ad-litem-Richter fur den Abschluss bestehender oder die
Durchfihrung zusatzlicher Verfahren ernennen kann, ungeachtet dessen, dass
die Gesamtzahl der am Gerichtshof tatigen Ad-litem-Richter zeitweise die nach
Artikel 12 Absatz 1 des Statuts des Gerichtshofs vorgesehene Hochstzahl von
zwolf Uberschreiten wird, wobei sie zu keinem Zeitpunkt mehr als dreizehn betra-
gen darf und bis zum 31. Dezember 2009 auf hdchstens zwdlf zuriickgefihrt wer-
den muss;

. beschliel3t, Artikel 14 Absatz 3 und Artikel 14 Absatz 4 des Statuts des Gerichts-
hofs zu andern und durch die Bestimmungen in der Anlage zu dieser Resolution
Zu ersetzen;

. beschlief3t, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.
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Anlage
Artikel 14: Amtstrager und Mitglieder der Kammern

3. Nach Absprache mit den stéandigen Richtern des Gerichtshofs teilt der Prasident
vier der im Einklang mit Artikel 13 bis gewdahlten oder ernannten stéandigen Rich-
ter der Berufungskammer und neun den Strafkammern zu. Ungeachtet von Arti-
kel 12 Absatz 1 und Artikel 12 Absatz 3 kann der Prasident bis zu vier zusatzli-
che standige Richter, die in den Strafkammern tétig sind, der Berufungskammer
zuteilen, wenn die dem jeweiligen Richter zugewiesenen Félle abgeschlossen
sind. Die Amtszeit jedes der Berufungskammer neu zugeteilten Richters ent-
spricht der Amtszeit der in der Berufungskammer tétigen Richter.

4. Zwei der im Einklang mit Artikel 12 bis des Statuts des Internationalen Strafge-
richtshofs fir Ruanda gewahlten oder ernannten standigen Richter werden von
dem Prasidenten des genannten Gerichtshofs nach Absprache mit dem Prasi-
denten des Internationalen Strafgerichtshofs fur das ehemalige Jugoslawien zu
Mitgliedern der Berufungskammer und standigen Richtern des Internationalen
Strafgerichtshofs fir das ehemalige Jugoslawien ernannt. Ungeachtet von Artikel
12 Absatz 1 und Artikel 12 Absatz 3 kdnnen bis zu vier zuséatzliche standige
Richter, die in den Strafkammern des Internationalen Strafgerichtshofs fir Ruan-
da tatig sind, von dem Prasidenten des genannten Gerichtshofs der Berufungs-
kammer zugeteilt werden, wenn die dem jeweiligen Richter zugewiesenen Falle
abgeschlossen sind. Die Amtszeit jedes der Berufungskammer neu zugeteilten
Richters entspricht der Amtszeit der in der Berufungskammer tatigen Richter.

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen

Resolution 1878 (2009)
verabschiedet auf der 6156. Sitzung des Sicherheitsrats
am 7. Juli 2009

Der Sicherheitsrat,

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Generalsekretars vom 19. Juni 2009 an
den Prasidenten des Rates, dem das Schreiben des Prasidenten des Internationalen
Strafgerichtshofs fir Ruanda (,Gerichtshof*) vom 29. Mai 2009 und das Schreiben
des Prasidenten des Internationalen Strafgerichtshofs fur das ehemalige Jugoslawi-
en vom 27. Mai 2009 beigefiigt sind (S/2009/333), und von dem Schreiben des Ge-
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neralsekretars vom 26. Juni 2009 an den Prasidenten des Rates, dem das Schreiben
des Prasidenten des Gerichtshofs vom 15. Juni 2009 beigefugt ist (S/2009/334), und
von dem Schreiben des Generalsekretars vom 7. Juli 2009 an den Prasidenten des
Rates, dem das Schreiben des Prasidenten des Gerichtshofs vom 1. Juli 2009 beige-
flugt ist (S/2009/336),

unter Hinweis auf seine Resolutionen 955 (1994) vom 8. November 1994, 1165
(1998) vom 30. April 1998, 1329 (2000) vom 30. November 2000, 1411 (2002) vom
17. Mai 2002, 1431 (2002) vom 14. August 2002, 1717 (2006) vom 13. Oktober
2006, 1824 (2008) vom 18. Juli 2008 und 1855 (2008) vom 19. Dezember 2008,

insbesondere unter Hinweis auf seine Resolutionen 1503 (2003) vom 28. August
2003 und 1534 (2004) vom 26. Mérz 2004, in denen der Sicherheitsrat den Gerichts-
hof auffordert, alle mdglichen Maflinahmen zu treffen, um die Ermittlungen bis Ende
2004, alle Gerichtsverfahren der ersten Instanz bis Ende 2008 und die gesamte Ta-
tigkeit im Jahr 2010 abzuschliel3en,

Kenntnis nehmend von der Einschatzung des Gerichtshofs in seinem Bericht Uber
die Arbeitsabschlussstrategie (S/2009/247), dass der Gerichtshof nicht in der Lage
sein wird, seine gesamte Tatigkeit im Jahr 2010 abzuschliel3en,

nach Prifung der vom Prasidenten des Gerichtshofs unterbreiteten Vorschlage,

mit dem Ausdruck seiner Entschlossenheit zur Unterstiitzung der Anstrengungen, die
der Gerichtshof unternimmt, um seine Tatigkeit zum frihestmoéglichen Zeitpunkt zum
Abschluss zu bringen,

daran erinnernd, dass der Sicherheitsrat in seiner Resolution 1824 (2008) die Amts-
zeit der standigen Richter Mehmet Giney (Tirkei) und Andrésia Vaz (Senegal), die
Mitglieder der Berufungskammer sind, bis zum 31. Dezember 2010 oder bis zum Ab-
schluss der bei der Berufungskammer anhangigen Falle, falls dieser friiher erfolgt,
verlangerte,

mit dem Ausdruck seiner Erwartung, dass die Verlangerung der Amtszeit der Richter
die Wirksamkeit der Gerichtsverfahren steigern und zur Umsetzung der Arbeitsab-
schlussstrategie des Gerichtshofs beitragen wird,

feststellend, dass der standige Richter Sergei Aleckseevich Egorov (Russische Fo-
deration) beabsichtigt, von seinem Amt am Gerichtshof zuriickzutreten,
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Uberzeugt von der Notwendigkeit, die Zahl der Mitglieder der Berufungskammer in
Anbetracht des zu erwartenden Anstiegs des Arbeitsanfalls der Berufungskammer
nach Abschluss der Hauptverfahren zu erhéhen,

unter Betonung der Notwendigkeit, sicherzustellen, dass keinem der Richter der Be-
rufungskammer ein Fall zugewiesen wird, mit dem er im Stadium des Vorverfahrens
oder des Hauptverfahrens befasst war,

Kenntnis nehmend von der vom Prasidenten des Gerichtshofs gedaul3erten Besorgnis
Uber die Beschaftigungsbedingungen der Ad-litem-Richter angesichts ihrer Dienst-
dauer und ihres Anteils am Arbeitsanfall des Gerichtshofs,

mit der nachdrucklichen Aufforderung an den Gerichtshof, alle méglichen Maf3nah-
men zu ergreifen, um seine Téatigkeit schnell abzuschliel3en,

tatig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen,

1. beschliel3t, die Verlangerung der Amtszeit der standigen Richter des Gerichts-
hofs, die Mitglieder der Berufungskammer sind, im Lichte der Fortschritte des Ge-
richtshofs bei der Umsetzung der Arbeitsabschlussstrategie spatestens bis zum
31. Dezember 2009 zu Uberprifen;

2. beschliel3t, die Amtszeit der folgenden standigen Richter des Gerichtshofs, die
Mitglieder der Stratkammern sind, bis zum 31. Dezember 2010 oder bis zum Ab-
schluss der ihnen zugewiesenen Félle, falls dieser friher erfolgt, zu verlangern:

— Charles Michael Dennis Byron (St. Kitts und Nevis)

Joseph Asoka Nihal de Silva (Sri Lanka)

Khalida Rachid Khan (Pakistan)

Arlette Ramaroson (Madagaskar)
— William H. Sekule (Vereinigte Republik Tansania)

3. beschliel3t, die Amtszeit des standigen Richters, der anstelle von Sergei
Aleckseevich Egorov (Russische Foderation) ernannt wird, bis zum 31. Dezember
2010 oder bis zum Abschluss der ihm zugewiesenen Félle, falls dieser friher er-
folgt, zu verlangern;
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. beschlief3t, die Amtszeit der folgenden Ad-litem-Richter, die derzeit am Gerichts-
hof tatig sind, bis zum 31. Dezember 2010 oder bis zum Abschluss der ihnen zu-
gewiesenen Falle, falls dieser friher erfolgt, zu verlangern:

— Aydin Sefa Akay (Turkei)

— Florence Rita Arrey (Kamerun)

— Solomy Balungi Bossa (Uganda)

— Taghrid Hikmet (Jordanien)

— Vagn Joensen (Danemark)

— Gberdao Gustave Kam (Burkina Faso)

— Joseph Edward Chiondo Masanche (Vereinigte Republik Tansania)
— Lee Gacuiga Muthoga (Kenia)

— Seon Ki Park (Republik Korea)

— Mparany Mamy Richard Rajohnson (Madagaskar)
— Emile Francis Short (Ghana)

. beschlief3t, dem Ad-litem-Richter Joensen zu gestatten, tGber die in Artikel 12 ter
Absatz 2 des Statuts des Gerichtshofs vorgesehene Gesamtdienstzeit hinaus am
Gerichtshof tatig zu sein;

. beschliel3t in Anbetracht der aul3ergewdhnlichen Umstéande, dass Richter Joseph
Asoka Nihal de Silva und Richter Emile Francis Short ungeachtet des Artikels 12
bis Absatz 3 des Statuts des Gerichtshofs wahrend ihrer verbleibenden Amtszeit
und bis zum Abschluss der ihnen zugewiesenen Félle nebenamtlich tatig sein und
einer anderen richterlichen Tatigkeit oder Tatigkeit mit einem vergleichbaren un-
abhangigen Status in ihren Heimatlandern nachgehen kénnen, nimmt Kenntnis
von der Absicht des Gerichtshofs, die Falle bis Mitte 2010 abzuschlie3en, und un-
terstreicht, dass diese Ausnahmegenehmigung nicht so anzusehen ist, als werde
dadurch ein Prazedenzfall geschaffen. Dem Prasidenten des Gerichtshofs obliegt
es, sicherzustellen, dass diese Regelung mit der Unabhangigkeit und Unpartei-
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lichkeit der Richter vereinbar ist, keinen Anlass zu Interessenkonflikten gibt und
den Erlass des Urteils nicht verzdgert;

7. beschliel3t, dass ungeachtet des Artikels 11 Absatz 1 des Statuts des Gerichts-
hofs und ausnahmsweise Richter Egorov nach seiner Abldsung als Mitglied des
Gerichtshofs die Falle erledigt, mit deren Behandlung er vor seinem Rucktritt be-
gonnen hatte, und nimmt Kenntnis von der Absicht des Gerichtshofs, die Falle bis
Ende 2009 abzuschliel3en;

8. beschliel3t, Artikel 13 Absatz 3 des Statuts des Gerichtshofs gemal3 der Anlage
zu dieser Resolution zu andern;

9. beschlief3t, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.
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Anlage
Artikel 13: Amtstrager und Mitglieder der Kammern

3. Nach Absprache mit den stéandigen Richtern des Internationalen Strafgerichts-
hofs fur Ruanda ernennt der Prasident zwei der im Einklang mit Artikel 12 bis
gewahlten oder ernannten standigen Richter zu Mitgliedern der Berufungskam-
mer des Internationalen Strafgerichtshofs flr das ehemalige Jugoslawien und
acht zu Mitgliedern der Strafkammern des Internationalen Strafgerichtshofs fur
Ruanda.

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen

Resolution 1879 (2009)
verabschiedet auf der 6167. Sitzung des Sicherheitsrats
am 23. Juli 2009

Der Sicherheitsrat,

unter Hinweis auf seine Resolutionen 1864 (2009), 1825 (2008), 1796 (2008) und
1740 (2007) sowie auf die Erklarung seines Préasidenten vom 5. Mai 2009
(S/IPRST/2009/12),

in Bekraftigung der Souveranitat, territorialen Unversehrtheit und politischen Unab-
hangigkeit Nepals und seiner Eigenverantwortung fur die Durchfihrung des Umfas-
senden Friedensabkommens und spéaterer Abkommen,

unter Hinweis auf die Unterzeichnung eines Umfassenden Friedensabkommens
durch die Regierung Nepals und die Kommunistische Partei Nepals (Maoisten) am
21. November 2006 und die von beiden Parteien eingegangene Verpflichtung, einen
dauerhaften und tragfahigen Frieden herbeizufiihren, und in Wurdigung der bislang
unternommenen Schritte zur Durchfiihrung des Abkommens,

in Anerkennung des sehnlichen Wunsches des nepalesischen Volkes nach Frieden
und der Wiederherstellung der Demokratie sowie der Wichtigkeit, die in dieser Hin-
sicht der Durchfihrung des Umfassenden Friedensabkommens und spaterer Ab-
kommen durch die betroffenen Parteien zukommt,

mit dem Ausdruck seiner anhaltenden Bereitschaft, den Friedensprozess in Nepal im
Hinblick auf die rasche und wirksame Durchfilhrung des Umfassenden Friedensab-
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kommens und spaterer Abkommen, insbesondere des Abkommens vom 25. Juni
2008, entsprechend dem Ersuchen der Regierung Nepals, zu unterstitzen,

die Fortschritte begrifRend, die die Verfassunggebende Versammlung seither bei der
Abfassung einer neuen demokratischen Verfassung fir Nepal innerhalb der festge-
legten Frist seit der erfolgreichen Durchfiihrung der Wahlen zur Verfassunggebenden
Versammlung am 10. April 2008 erzielt hat,

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den jingsten Entwicklungen und erneute
nachhaltige Anstrengungen befirwortend, bei den politischen Parteien zu einem ein-
heitlichen Vorgehen zu gelangen, unter anderem durch den vorgeschlagenen Kon-
sultationsmechanismus auf hoher Ebene, der als Forum fur die Erorterung zentraler
Fragen des Friedensprozesses dienen soll,

mit der Aufforderung an die Regierung Nepals und alle politischen Parteien, zusam-
menzuarbeiten, um die rasche Neukonstituierung und wirksame Téatigkeit des Sonde-
rausschusses fiir die Uberwachung, Integration und Wiedereingliederung von Ange-
hdrigen der maoistischen Armee zu gewabhrleisten, und dabei die Unterstitzung des
Technischen Ausschusses in Anspruch zu nehmen,

sich dem Aufruf des Generalsekretars an alle Parteien in Nepal anschlieBend, die
Durchfihrung der geschlossenen Abkommen ziigig voranzubringen, Kenntnis neh-
mend von der Einschatzung des Generalsekretars, dass die Mission der Vereinten
Nationen in Nepal (UNMIN) gut positioniert sein wird, Hilfe beim Umgang mit den
Waffen und dem bewaffneten Personal im Einklang mit dem Abkommen zwischen
den politischen Parteien vom 25. Juni 2008 zu gewahren, und in Anerkennung der
Bereitschaft der UNMIN, den Parteien entsprechend dem Ersuchen hierbei behilflich
zu sein, damit eine dauerhafte Losung herbeigefihrt wird,

unter BegrufRung des Berichts des Generalsekretars vom 14. Juli 2009 Uber die
UNMIN,

unter Hinweis darauf, dass zwei Phasen des Verifikationsprozesses abgeschlossen
wurden, und begrifiend, dass nach wie vor Hilfe beim Umgang mit den Waffen und
dem bewaffneten Personal beider Seiten im Einklang mit Resolution 1740 (2007) und
den Bestimmungen des Umfassenden Friedensabkommens gewéhrt wird, feststel-
lend, wie wichtig eine dauerhafte, langfristige Losung ist, um zur Schaffung der Vo-
raussetzungen fur den Abschluss der Tatigkeit der UNMIN beizutragen, in dieser
Hinsicht auRerdem feststellend, dass die noch offenen Fragen ohne weitere Verz6-
gerung angegangen werden mussen, in diesem Zusammenhang den Beschluss der
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Regierung Nepals und der Vereinigten Kommunistischen Partei Nepals (Maoisten)
begrif3end, den Prozess der Entlassung und Wiedereingliederung der untauglichen
Angehdrigen der maoistischen Armee, einschlie3lich Minderjahriger, formell einzulei-
ten, und alle politischen Parteien auffordernd, diesen Prozess vollstéandig und ziigig
durchzufiihren, sowie mit der Aufforderung, die Berichterstattung tUber diese Frage,
wie in Resolution 1612 (2005) gefordert, fortzusetzen,

unter Hinweis darauf, dass mit der erfolgreichen Abhaltung der Wahlen zur Verfas-
sunggebenden Versammlung einige Elemente des in Resolution 1740 (2007) festge-
legten Mandats der UNMIN bereits ausgeftihrt worden sind,

den Aktionsplan begrufRend, zu dessen Ausarbeitung sich die Regierung Nepals ver-
pflichtet hat und dessen Umsetzung den Abzug der UNMIN aus Nepal erleichtern
wird,

Kenntnis nehmend von dem Schreiben der Regierung Nepals vom 7. Juli 2009 an
den Generalsekretar (S/2009/360), in dem der Beitrag der UNMIN anerkannt wird
und darum ersucht wird, ihr Mandat um sechs Monate zu verlangern, und ferner
Kenntnis nehmend von der Zusage der Regierung Nepals, den Sonderausschuss,
der mit Unterstlitzung durch das Ministerium fur Frieden und Wiederaufbau gestarkt
wird, neu zu konstituieren und den Prozess der Integration und Wiedereingliederung
von Angehorigen der maoistischen Armee zu beginnen,

in der Erkenntnis, dass den Bedurfnissen und der Rolle der Frauen, Kinder und tradi-
tionell marginalisierten Gruppen im Friedensprozess besondere Aufmerksamkeit ge-

widmet werden muss, wie aus dem Umfassenden Friedensabkommen und der Reso-
lution 1325 (2000) des Sicherheitsrats hervorgeht,

in Anerkennung der Notwendigkeit, der Straflosigkeit zu begegnen und die Men-
schenrechte durch den Aufbau der Kapazitaten unabhangiger nationaler Institutionen
zu fordern und zu schutzen,

in der Erkenntnis, dass die Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle bei dem demokrati-
schen Ubergang und der Konfliktpravention spielen kann,

mit dem Ausdruck seiner Anerkennung fir den Beitrag der Beauftragten des Gene-
ralsekretars und die Anstrengungen ihres Teams bei der UNMIN sowie des Landes-
teams der Vereinten Nationen, namentlich des Amts des Hohen Kommissars fur
Menschenrechte, das auf Ersuchen der Regierung die Menschenrechtslage tber-
wacht, und die Notwendigkeit der Koordinierung und Komplementaritat der Anstren-
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gungen zwischen der Mission und allen Akteuren der Vereinten Nationen im Missi-
onsgebiet betonend, insbesondere damit bis zum Ablauf des Mandats Kontinuitat
gewahrleistet ist,

1. beschlief3t, im Einklang mit dem Ersuchen der Regierung Nepals und den Emp-
fehlungen des Generalsekretéars das in Resolution 1740 (2007) festgelegte Man-
dat der UNMIN bis zum 23. Januar 2010 zu verlangern, unter Bericksichtigung
des Abschlusses einiger Elemente des Mandats und der laufenden Arbeiten zur
Uberwachung des Umgangs mit den Waffen und dem bewaffneten Personal im
Einklang mit dem Abkommen zwischen den politischen Parteien vom 25. Juni
2008, die den Abschluss des Friedensprozesses unterstitzen werden;

2. fordert alle Parteien auf, den Sachverstand der UNMIN und ihre Bereitschaft, den
Friedensprozess im Rahmen ihres Mandats zu unterstitzen, in vollem Umfang zu
nutzen, um den Abschluss der noch offenen Aspekte des Mandats der UNMIN bis
zum 23. Januar 2010 zu erleichtern;

3. stimmt mit der Auffassung des Generalsekretars Uberein, dass die derzeitigen
Uberwachungsregelungen nicht als langfristige Lésungen, sondern als voriiber-
gehende MalRnahmen konzipiert wurden und nicht auf unbegrenzte Zeit beibehal-
ten werden kdnnen, und unterstreicht, dass die Regierung Nepals die erforderli-
chen MaRnahmen zur Beendigung der gegenwartigen Uberwachungsregelungen
prufen muss;

4. ersucht den Generalsekretér, dem Sicherheitsrat bis 30. Oktober 2009 tber die
Durchfiihrung dieser Resolution und die Fortschritte bei der Schaffung der Vo-
raussetzungen fur den Abschluss der Tatigkeit der UNMIN bis zum Ende des
derzeitigen Mandats, einschlief3lich der Erflllung der in dem Schreiben der Regie-
rung Nepals vom 7. Juli 2009 eingegangenen Verpflichtungen, Bericht zu erstat-
ten;

5. fordert die Regierung Nepals auf, auch weiterhin die erforderlichen Beschliisse zu
fassen, um die entsprechenden Voraussetzungen fur den Abschluss der Tatigkeit
der UNMIN bis zum Ende des derzeitigen Mandats zu schaffen, namentlich mit-
tels der Durchfihrung des Abkommens vom 25. Juni 2008, und so den Abzug der
UNMIN aus Nepal zu erleichtern;

6. begrifdt die bislang erzielten Fortschritte und fordert alle politischen Parteien in
Nepal auf, den Friedensprozess zu beschleunigen und in einem Geist der Koope-
ration, des Konsenses und des Kompromisses zusammenzuarbeiten, um den
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Ubergang zu einer dauerhaften, langfristigen Losung fortzusetzen und dem Land
so den Schritt in eine friedliche und demokratische Zukunft in grof3erem Wohl-
stand zu ermdglichen;

7. ersucht die Parteien in Nepal, die notwendigen Schritte zur Férderung der Si-
cherheit und Bewegungsfreiheit des Personals der UNMIN und des beigeordne-
ten Personals bei der Durchfihrung der in dem Mandat festgelegten Aufgaben zu
unternehmen;

8. beschliel3t, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen

Resolution 1880 (2009)
verabschiedet auf der 6174. Sitzung des Sicherheitsrats
am 30. Juli 2009

Der Sicherheitsrat,

unter Hinweis auf seine frilheren Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 1528
(2004), 1721 (2006), 1739 (2007), 1765 (2007), 1795 (2008), 1826 (2008), 1842
(2008) und 1865 (2009) und die Erklarungen seines Prasidenten betreffend die Si-
tuation in Céte d’lvoire sowie die Resolution 1836 (2008) Uber die Situation in Liberia,

in Bekraftigung seines nachdrtcklichen Bekenntnisses zur Souveranitat, Unabhan-
gigkeit, territorialen Unversehrtheit und Einheit Céte d’lvoires und unter Hinweis auf
die Wichtigkeit der Grundsatze der guten Nachbarschaft, der Nichteinmischung und
der regionalen Zusammenarbeit,

daran erinnernd, dass er das von Prasident Laurent Gbagbo und Herrn Guillaume
Soro am 4. Marz 2007 in Ouagadougou unterzeichnete Abkommen (,Politisches Ab-
kommen von Ouagadougou®, S/2007/144) gebilligt und die vier nachfolgenden Zu-
satzabkommen begrif3t hat,

vor allem daran erinnernd, dass er in seiner Resolution 1721 (2006) namentlich den
Beschluss des Friedens- und Sicherheitsrats der Afrikanischen Union Uber das Man-
dat des Staatsoberhauptes billigte, und ferner daran erinnernd, dass er in der Erkla-
rung seiner Prasidentin vom 28. Marz 2007 (S/PRST/2007/8) das Politische Abkom-
men von Ouagadougou billigte, einschliel3lich des Kapitels V Uber den institutionellen
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Rahmen fir die Durchfihrung, und dass dieses Abkommen einen Zehnmonatszeit-
raum fur die Abhaltung von Prasidentschaftswahlen vorsah,

mit dem erneuten Ausdruck seines Dankes an den Présidenten Burkina Fasos, Blai-
se Compaoré (,Moderator"), fur dessen fortgesetzte Bemuhungen zur Unterstiitzung
des Friedensprozesses in Cote d’'lvoire, insbesondere im Rahmen der Mechanismen
fur die Weiterverfolgung des Politischen Abkommens von Ouagadougou, die fortge-
setzten Bemihungen wirdigend und beflrwortend, die die Afrikanische Union und
die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) zur Forde-
rung des Friedens und der Stabilitat in Cote d’'lvoire unternehmen, und ihnen erneut
seine volle Unterstitzung bekundend,

erneut betonend, wie wichtig es ist, dass das internationale Beratungsorgan an den
Sitzungen des Evaluierungs- und Uberwachungsausschusses als Beobachter teil-
nimmt,

betonend, dass der Rat einen rigorosen, strategischen Ansatz fir Friedenssiche-
rungseinsatze verfolgen muss,

in erneuter Bekraftigung seiner nachdriicklichen Verurteilung jedes Versuchs, den
Friedensprozess gewaltsam zu destabilisieren, und seine Absicht bekundend, nach
jedem derartigen Versuch unverzuglich die Situation auf der Grundlage eines Be-
richts des Generalsekretars zu prifen,

nach Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekretars vom 7. Juli 2009
(S/2009/344),

unter Hinweis auf seine Resolution 1674 (2006) Gber den Schutz von Zivilpersonen
in bewaffneten Konflikten, besorgt feststellend, dass trotz der nachhaltigen Verbes-
serung der allgemeinen Menschenrechtslage nach wie vor in verschiedenen Teilen
des Landes Menschenrechtsverletzungen gegen Zivilpersonen, darunter zahlreiche
sexuelle Gewalthandlungen, gemeldet werden, betonend, dass die Tater vor Gericht
gestellt werden mussen, und in erneuter Bekréftigung seiner nachdrtcklichen Verur-
teilung aller Verletzungen der Menschenrechte und des humanitaren Voélkerrechts in
Céte d’'lvoire,

unter Hinweis auf seine Resolution 1612 (2005) tber Kinder und bewaffnete Konflikte
und die in ihrer Folge angenommenen Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe des
Sicherheitsrats fur Kinder und bewaffnete Konflikte betreffend die Parteien in dem
bewaffneten Konflikt Cote d’lvoires (S/AC.51/2008/5) und mit dem Ausdruck seiner
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tiefen Besorgnis dartber, dass Kinder weiter unter verschiedenen Formen der Ge-
walt leiden,

sowie unter Hinweis auf seine Resolutionen 1325 (2000) und 1820 (2008) uber
Frauen und Frieden und Sicherheit, unter Verurteilung jeder sexuellen Gewalt, erneut
betonend, wie wichtig es ist, dass Frauen an allen Anstrengungen zur Wahrung des
Friedens und zur Forderung von Frieden und Sicherheit gleichberechtigt und in vol-
lem Umfang mitwirken und dass ihre Beteiligung an den Entscheidungsprozessen im
Hinblick auf die Verhitung und Beilegung von Konflikten erweitert werden muss, und
den Generalsekretar ermutigend, fur die Integration der Geschlechterperspektive in
die Durchfiihrung des Mandats der Operation der Vereinten Nationen in Cote d’lvoire
(UNOCI) zu sorgen,

feststellend, dass die Situation in Cote d’lvoire nach wie vor eine Bedrohung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit in der Region darstellt,

tatig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen,
(-,Unterstltzung des politischen Prozesses von Ouagadougou*)

1. erinnert daran, dass er in der Erklarung seines Prasidenten vom 29. Mai 2009
(S/PRST/2009/16) den neuen Zeitplan fur die Wahlen begruf3te, der von allen ivo-
rischen politischen Hauptakteuren in Ouagadougou gebilligt worden war und den
ersten Durchgang der Prasidentschaftswahlen am 29. November 2009 vorsieht,
und unterstreicht, dass die ivorischen politischen Akteure gehalten sind, diesen
Zeitplan zu achten, um ihr politisches Engagement fiir die Abhaltung freier, fairer,
offener und transparenter Wahlen unter Beweis zu stellen;

2. bekundet erneut seine Entschlossenheit, einen glaubwirdigen Wahlprozess fur
die Prasidentschafts- und Parlamentswahlen in Cote d’lvoire in vollem Umfang zu
unterstiitzen, und bekundet seine Uberzeugung, dass jeder Aufschub der Prasi-
dentschaftswahlen vom 29. November 2009 mit einem glaubwirdigen Prozess
und mit dem vom Sicherheitsrat gebilligten Politischen Abkommen von Ouaga-
dougou unvereinbar ware;

3. begrufdt den erfolgreichen Abschluss der Wéahlerregistrierung;

4. erinnert daran, dass er in seiner Resolution 1865 (2009) den Prasidenten der Un-
abhangigen Wahlkommission ersuchte, die Einzelheiten des Zeitplans 6ffentlich
bekanntzugeben, und nimmt Kenntnis von den von ihm angegebenen Terminen

fur die funf zu den Wahlen vom 29. November 2009 fiihrenden Phasen;
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5. erklart erneut, dass die Bekanntmachung des Wahlerverzeichnisses ein wesentli-
cher Schritt im Wahlprozess ist, sieht der Bekanntmachung des vorlaufigen Wah-
lerverzeichnisses vor Ende August 2009 entgegen und fordert die ivorischen poli-
tischen Akteure nachdriicklich auf, ihren Verpflichtungen in vollem Umfang und
ohne Verzégerung nachzukommen;

6. bekundet seine Entschlossenheit, die Bekanntmachung des vorlaufigen und des
abschlieBenden Wahlerverzeichnisses genau zu verfolgen, fordert den Moderator
und den Sonderbeauftragten des Generalsekretars auf, ihn unverzuglich von al-
len Schwierigkeiten zu unterrichten, die den Zeitplan fur die Wahlen gefahrden
konnten, bekundet seine Absicht, jede solche Situation unverziglich zu prufen,
und ersucht den Sonderbeauftragten des Generalsekretars, das Wahlerverzeich-
nis ausdricklich zu bestatigen;

7. erklart erneut, dass der Sonderbeauftragte des Generalsekretars zu bestétigen
hat, dass in jeder Phase des Wahlprozesses alle notwendigen Garantien fir die
Abhaltung offener, freier, fairer und transparenter Prasidentschafts- und Parla-
mentswahlen im Einklang mit internationalen Standards gegeben sind, und be-
kundet dem Sonderbeauftragten des Generalsekretérs erneut seine volle Unter-
stutzung fur seine Bestatigungsfunktion;

8. betont, dass er bei seiner Bewertung des Wahlprozesses von der Bestétigung
ausgehen wird, die der Sonderbeauftragte im Einklang mit dem in Dokument
S/2008/250 erwahnten Rahmen von funf Kriterien und nach Kontakten mit allen
Interessentragern in Cote d’'lvoire, einschlief3lich der Zivilgesellschatft, erstellt;

9. betont, wie wichtig es ist, dass sich alle Teile der ivorischen Zivilgesellschaft an
dem Wahlprozess beteiligen, dass der gleiche Schutz und die gleiche Achtung
der Menschenrechte jedes Ivorers in Bezug auf das Wahlsystem, namentlich die
Achtung des Rechts auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsauf3erung, gewahr-
leistet werden und dass insbesondere die Hindernisse und Probleme beseitigt
werden, die der Teilhabe und vollen Mitwirkung von Frauen am 6ffentlichen Le-
ben im Wege stehen,;

10.fordert die Regierung Cote d’lvoires nachdrtcklich auf, den an dem Wahlprozess
beteiligten Stellen die notwendige Unterstiitzung zu gewahren, und legt der inter-
nationalen Gemeinschaft nahe, den Wahlprozess auch weiterhin zu unterstitzen,
namentlich indem sie mit Zustimmung der ivorischen Behdrden Wahlbeobach-
tungskapazitaten und damit zusammenhangende technische Hilfe bereitstellt;
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11.weist darauf hin, dass er uneingeschrankt bereit ist, gezielte Malihahmen nach
Ziffer 16 der Resolution 1842 (2008) zu verhé&ngen, unter anderem auch gegen
Personen, die entschlossen sind, den Friedensprozess und den nationalen Aus-
sohnungsprozess in Cote d’lvoire zu bedrohen, und weist ferner darauf hin, dass
nach Ziffer 6 der genannten Resolution alle Bedrohungen des Wahlprozesses in
Cote d’lvoire, inshesondere alle Angriffe oder Behinderungen, die gegen die Ta-
tigkeit der fur die Organisation der Wahlen zustandigen Unabhangigen Wahl-
kommission oder die Tatigkeit der in den Abséatzen 1.3.3 und 2.1.1 des Politi-
schen Abkommens von Ouagadougou genannten Stellen gerichtet sind, eine Be-
drohung des Friedensprozesses und des nationalen Aussdhnungsprozesses im
Sinne der Ziffern 9 und 11 der Resolution 1572 (2004) darstellen;

12.fordert die politischen Parteien abermals nachdricklich auf, den von ihnen unter
der Schirmherrschaft des Generalsekretars unterzeichneten Verhaltenskodex fur
die Wahlen uneingeschrankt zu befolgen, und fordert insbesondere die ivorischen
Behdrden nachdricklich auf, den 6ffentlichen Medien gleichen Zugang zu gestat-
ten;

13.nimmt erneut Kenntnis von dem am 26. Mai 2009 in Bouaké erfolgten Akt der
Ubertragung der Autoritat als einer positiven Entwicklung, legt den ivorischen Par-
teien eindringlich nahe, weitere Fortschritte zu erzielen, um den Wiedervereini-
gungs- und Entwaffnungsprozess voranzubringen, und legt den internationalen
Gebern nahe, sie dabei nach Bedarf weiter zu unterstiitzen;

14.fordert alle beteiligten Parteien auf, sicherzustellen, dass bei der Durchfiihrung
des Politischen Abkommens von Ouagadougou sowie in den Phasen des Wie-
deraufbaus und der Wiederherstellung in der Konfliktfolgezeit der Schutz von
Frauen und Kindern beachtet wird, unter anderem durch die standige Uberwa-
chung der Situation von Frauen und Kindern und diesbeziigliche Berichterstat-
tung, und dass alle gemeldeten Missbrauchshandlungen untersucht und die Ver-
antwortlichen vor Gericht gestellt werden;

15.fordert aul3erdem alle ivorischen Parteien auf, geeignete MalRnahmen zu ergrei-
fen, um alle Formen sexueller Gewalt zu unterlassen, zu verhindern und Zivilper-
sonen davor zu schitzen, so unter anderem durch die Verhdngung geeigneter
militarischer DisziplinarmalRnahmen, die Achtung des Grundsatzes der Verant-
wortlichkeit der Befehlshaber und die Unterweisung der Soldaten in Bezug auf
das kategorische Verbot aller Formen sexueller Gewalt;
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16.verweist auf die Empfehlung seiner Arbeitsgruppe fir Kinder und bewaffnete Kon-
flikte in Cote d’lvoire (S/AC.51/2008/5), einen nationalen Aktionsplan gegen se-
xuelle Gewalt anzunehmen, begrif3t die bisher unternommenen Schritte und legt
der Regierung von Cote d’lvoire eindringlich nahe, den Plan mit Unterstutzung
der UNOCI und anderer in Betracht kommender Akteure fertigzustellen und um-
zusetzen, begruf3t aul3erdem das entsprechend den oben genannten Empfehlun-
gen im Januar 2009 von den Forces Nouvelles unterzeichnete Aktionsprogramm
zur Bekampfung sexueller Gewalt in den ihrer Kontrolle unterstehenden Gebieten
sowie das von vier Milizen herausgegebene Kommuniqué, in dem sie ihre Bereit-
schaft zur Bek&dmpfung sexueller Gewalt bekunden, und fordert alle in Betracht
kommenden Parteien auf, mit fortgesetzter Unterstitzung durch die UNOCI zu-
sammenzuarbeiten, um ihre Verpflichtungen umzusetzen;

17.fordert die Unterzeichner des Politischen Abkommens von Ouagadougou nach-
drucklich auf, die notwendigen Schritte zum Schutz der hilfsbedurftigen Zivilbe-
volkerung zu unternehmen, so auch indem sie mit Unterstlitzung durch das Sys-
tem der Vereinten Nationen die freiwillige Ruckkehr, die Wiederansiedlung, die
Wiedereingliederung und die Sicherheit der Vertriebenen garantieren, einschlie3-
lich durch Behandlung der Frage der Grundbesitzrechte, und in diesem Zusam-
menhang ihre Verpflichtungen nach dem Politischen Abkommen von Ouagadou-
gou und dem humanitaren Volkerrecht zu erfillen;

18.begrufdt die Fortschritte bei dem Identifizierungsprozess, der fur die langfristige
Stabilitat Cote d’lvoires ausschlaggebend ist, und fordert die ivorischen Parteien
auf, mit den IldentifizierungsmalZnahmen fortzufahren, einschlie3lich nach den
Wabhlen;

(»Verlangerung des Mandats der Operation der Vereinten Nationen in Cote
d’lvoire®)

19.beschliel3t, das in Resolution 1739 (2007) festgelegte Mandat der UNOCI bis zum
31. Januar 2010 zu verlangern, inshesondere um die Organisation freier, offener,
fairer und transparenter Wahlen in Cote d’lvoire innerhalb des in Ziffer 1 genann-
ten Zeitrahmens fur die Wahlen zu unterstitzen;

20.ersucht die UNOCI, im Rahmen ihrer vorhandenen Mittel und ihres bestehenden
Mandats die Parteien bei der Durchfihrung der noch verbleibenden Aufgaben
nach dem Politischen Abkommen von Ouagadougou und seiner Zusatzabkom-
men, insbesondere derjenigen Aufgaben, die fir die Abhaltung einer freien, fai-
ren, offenen und transparenten Prasidentschaftswahl am 29. November 2009 un-
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erlasslich sind, aktiv zu unterstitzen, das Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und
Wiedereingliederungsprogramm und die Entwaffnung und Auflésung der Milizen
weiterhin zu unterstitzen und der Unabhangigen Wahlkommission technische
und logistische Unterstitzung fur die Vorbereitung und Abhaltung der Wahlen in
einem sicheren Umfeld zu gewahren,;

21.ersucht den Generalsekretar, die Fortschritte bei der Verwirklichung der in An-
hang 1 seines Berichts vom 7. Juli 2009 genannten Kriterien weiter zu tberwa-
chen, bittet ihn, diese Kriterien bestandig zu Gberarbeiten und zu aktualisieren
und dem Sicherheitsrat Bericht zu erstatten, und bekundet seine Absicht, sie vor
dem 15. Oktober 2009 eingehend zu Uberprifen, unter besonderer Beriicksichti-
gung des Fortgangs des Wahlprozesses;

22.bekundet erneut seine volle Unterstitzung fur die Anstrengungen des Sonderbe-
auftragten des Generalsekretérs flr Cote d’lvoire und ersucht die UNOCI, die ivo-
rische Bevdlkerung weiterhin aktiv fir dessen Bestatigungsrolle zu sensibilisieren;

23.spricht dem Moderator seine Anerkennung aus fur die fortgesetzte Unterstiitzung
des Prozesses der Beilegung der Krise in Cote d’'Ivoire und ersucht die UNOCI,
den Moderator und seinen Sonderbeauftragten in Abidjan bei der Durchflhrung
der Moderationsarbeit weiter zu unterstitzen, so auch indem sie dem Moderator
bei Bedarf und auf sein Ersuchen hin bei der Wahrnehmung seiner Schiedsrolle
gemalf Absatz 8.1 des Politischen Abkommens von Ouagadougou und den Ab-
satzen 8 und 9 des dritten Zusatzabkommens behilflich ist;

24.bekréaftigt seine in Resolution 1836 (2008) bekundete Absicht, den Generalse-
kretar zu ermachtigen, nach Bedarf voriibergehend und im Einklang mit den Be-
stimmungen der Resolution 1609 (2005) Truppen zwischen der Mission der Ver-
einten Nationen in Liberia (UNMIL) und der UNOCI zu verlegen, wie vom Gene-
ralsekretar in Ziffer 25 seines Berichts vom 7. Juli 2009 (S/2009/344) empfohlen,
und fordert die truppenstellenden Lander auf, die diesbeziglichen Bemihungen
des Generalsekretéars zu unterstutzen;

25. unterstreicht, wie wichtig es ist, das militarische Einsatzkonzept und die Einsatz-
richtlinien vor dem 30. September 2009 zu aktualisieren, und ersucht den Gene-
ralsekretar, dem Sicherheitsrat und den truppenstellenden Landern dartber Be-
richt zu erstatten;

26.ersucht die UNOCI, weiterhin gemal Ziffer 2 k) seiner Resolution 1739 (2007) zur
Forderung und zum Schutz der Menschenrechte in Cote d’lvoire beizutragen, mit
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besonderem Augenmerk auf Gewalt gegen Kinder und Frauen, Menschenrechts-
verletzungen zu Gberwachen und bei ihrer Untersuchung behilflich zu sein, um
der Straflosigkeit ein Ende zu setzen, und auch kinftig die Anstrengungen zu un-
terstiitzen, die alle Parteien nach den Ziffern 15 und 16 unternehmen sollen, und
ersucht ferner den Generalsekretar, in seine Berichte an den Sicherheitsrat wei-
terhin sachdienliche Angaben tber die Fortschritte auf diesem Gebiet aufzuneh-
men;

27.ersucht die UNOCI in diesem Zusammenhang, gemalf Ziffer 2 m) seiner Resolu-
tion 1739 (2007) auBerdem weiterhin dazu beizutragen, die Regierung Cote
d’Ivoires bei der Wiederherstellung einer Zivilpolizeipradsenz in ganz Coéte d’lvoire
zu unterstitzen und die Regierung Coéte d’lvoires bei der Neugliederung der
Dienste der inneren Sicherheit und der Wiederherstellung der Autoritat des Jus-
tizsystems und der Rechtsstaatlichkeit in ganz Céte d’lvoire zu beraten;

28.betont, dass die UNOCI und die humanitaren Hilfsorganisationen in Bezug auf
Spannungsgebiete und die Rickkehr von Vertriebenen auch weiterhin eng zu-
sammenarbeiten mussen, um Informationen Gber mogliche Ausbriiche von Ge-
walt und andere Bedrohungen von Zivilpersonen auszutauschen und so rechtzei-
tig und angemessen darauf zu reagieren;

29.ersucht den Generalsekretar, auch weiterhin die erforderlichen MaRnahmen zu
ergreifen, um sicherzustellen, dass die Nulltoleranzpolitik der Vereinten Nationen
gegenuber sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch in der UNOCI un-
eingeschrénkt beachtet wird, und den Rat unterrichtet zu halten, und fordert die
truppenstellenden Lander nachdrtcklich auf, angemessene Praventivmal3nah-
men, darunter ein einsatzvorbereitendes Sensibilisierungstraining, sowie sonstige
Malinahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass das an derartigen Handlun-
gen beteiligte Personal voll zur Rechenschaft gezogen wird;

30.beschliel3t, die den franzésischen Truppen erteilte Ermachtigung, innerhalb der
Grenzen ihres Einsatzgebiets und ihrer Kapazitat die UNOCI zu unterstitzen, bis
zum 31. Januar 2010 zu verlangern;

31.bekundet seine Absicht, nach Mal3gabe der Fortschritte bei dem Wahlprozess
und insbesondere der Aufstellung des Wahlerverzeichnisses und in jedem Fall
spatestens am 15. Oktober 2009 die Situation sowie gegebenenfalls das Mandat
der UNOCI zu uberprifen, ersucht den Generalsekretar, ihnn Anfang September
von der Bekanntmachung des vorlaufigen Wahlerverzeichnisses zu unterrichten,
und ersucht den Generalsekretar ferner, ihm bis Ende September 2009 einen
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Halbzeitbericht Gber die Situation am Boden, einschliel3lich der konkreten aktuel-
len Sicherheitslage, und Uber die Vorbereitung des Wahlprozesses vorzulegen;

32.ersucht den Generalsekretéar ferner, den Sicherheitsrat in seinen anstehenden
Berichten Uber die Erarbeitung seines strategischen Arbeitsplans zu unterrichten,
der Richtzeitplane zur Messung und Verfolgung von Fortschritten bei der Erful-
lung der in Ziffer 21 genannten Kriterien enthalt;

33.bekundet seine Absicht, bis zum 31. Januar 2010 das Mandat der UNOCI und die
Erméachtigung der sie unterstitzenden franzdsischen Truppen, die Truppenstarke
der UNOCI und die in Ziffer 21 genannten Kriterien im Lichte der bei dem Wahl-
prozess und bei der Umsetzung der Schlisseletappen des Friedensprozesses
erzielten Fortschritte zu Uberprifen, und ersucht den Generalsekretar, ihm drei
Wochen vor diesem Termin einen diesbezuglichen Bericht vorzulegen;

34.beschliel3t, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen

Resolution 1881 (2009)
verabschiedet auf der 6175. Sitzung des Sicherheitsrats
am 30. Juli 2009

Der Sicherheitsrat,

in Bekraftigung aller seiner friiheren Resolutionen und Erklarungen seines Prasiden-
ten betreffend die Situation in Sudan,

in Bekraftigung seines nachdrtcklichen Bekenntnisses zur Souveranitat, Einheit, Un-
abhangigkeit und territorialen Unversehrtheit Sudans und seiner Entschlossenheit,
mit der Regierung Sudans unter voller Achtung ihrer Souveranitat zusammenzuarbei-
ten, um bei der Bewaéltigung der verschiedenen Herausforderungen in Sudan behilf-
lich zu sein,

sowie unter Hinweis auf seine friiheren Resolutionen 1674 (2006) Gber den Schutz
von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten, in der er unter anderem die einschlagi-
gen Bestimmungen des Ergebnisdokuments des Weltgipfels der Vereinten Nationen
bekraftigt, 1612 (2005) tber Kinder in bewaffneten Konflikten, 1502 (2003) Gber den
Schutz von humanitarem Personal und Personal der Vereinten Nationen und 1325
(2000) und 1820 (2008) tber Frauen und Frieden und Sicherheit,
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Kenntnis nehmend von dem Bericht tUber Kinder und bewaffnete Konflikte in Sudan
vom 10. Februar 2009 (S/2009/84), einschlief3lich seiner Empfehlungen, und dem
Bericht tber Kinder und bewaffnete Konflikte in Sudan vom 29. August 2007
(S/2007/520) und unter Hinweis auf die von der Arbeitsgruppe des Sicherheitsrats fur
Kinder und bewaffnete Konflikte in Sudan gebilligten Schlussfolgerungen
(S/AC.51/2008/7),

die wichtige Rolle der Afrikanischen Union begrif3end,

unter BegrufRung des Berichts des Generalsekretars vom 14. Juli 2009 (S/2009/357)
Uber den hybriden Einsatz der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in
Darfur (UNAMID),

betonend, dass der Rat einen rigorosen, strategischen Ansatz fir Friedenssiche-
rungseinsatze verfolgen muss,

mit dem Ausdruck seiner Besorgnis Uber die zwei Jahre nach der Verabschiedung
der Resolution 1769 (2007) nach wie vor ernste Sicherheitslage und die Verschlech-
terung der humanitaren Lage in Darfur und Uber die wiederholten Angriffe auf die
Zivilbevolkerung, unter erneuter Verurteilung aller Verletzungen der Menschenrechte
und des humanitéaren Voélkerrechts in Darfur, mit der Aufforderung an alle Parteien,
ihren Verpflichtungen nach dem humanitaren Volkerrecht und den internationalen
Menschenrechtsnormen nachzukommen, betonend, dass diejenigen, die solche Ver-
brechen vertben, vor Gericht gestellt werden missen, und die Regierung Sudans
nachdricklich auffordernd, ihren diesbezlglichen Verpflichtungen nachzukommen,

in Bekraftigung seiner Besorgnis daruber, dass sich die anhaltende Gewalt in Darfur
nachteilig auf die Stabilitét ganz Sudans sowie der Region auswirkt, mit Besorgnis
Kenntnis nehmend von den nachteiligen Auswirkungen der anhaltenden Spannun-
gen zwischen den Regierungen Sudans und Tschads, erneut erklarend, dass auf
Dauer nur dann Frieden in Darfur und in der Region herbeigefiihrt werden kann,
wenn diese Spannungen und die Rebellenaktivitaten in beiden Landern verringert
werden, und Sudan und Tschad nahelegend, konstruktiv mit der Dakar-
Kontaktgruppe und der internationalen Gemeinschaft zusammenzuwirken,

mit dem Ausdruck seines nachdricklichen Bekenntnisses und seiner Entschlossen-
heit zur Forderung und Unterstiitzung des politischen Prozesses in Darfur und der
Anstrengungen des Chefvermittlers und missbilligend, dass sich einige Gruppen
nach wie vor weigern, sich dem politischen Prozess anzuschliel3en,
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feststellend, dass die Situation in Sudan eine Bedrohung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit darstellt,

1.

beschliel3t, das in Resolution 1769 (2007) festgelegte Mandat des UNAMID um
weitere 12 Monate bis zum 31. Juli 2010 zu verlangern;

unterstreicht, dass der UNAMID von seinem Mandat und seinen Fahigkeiten in
vollem Umfang Gebrauch machen muss, insbesondere im Hinblick auf a) den
Schutz von Zivilpersonen in ganz Darfur und b) die Gewébhrleistung des sicheren,
rechtzeitigen und ungehinderten Zugangs fur humanitare Hilfe, der Sicherheit des
humanitaren Personals und des Schutzes humanitarer Konvois;

wurdigt den Beitrag der Truppen und Polizeikrafte stellenden Lander und der Ge-
ber zum UNAMID, fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf, die
noch benotigten Hubschrauber-, Luftaufklarungs-, Bodentransport-, Sanitats- und
Logistikeinheiten und sonstigen Unterstitzungskrafte zuzusagen und bereitzustel-
len, unterstreicht die Notwendigkeit einsatzfahiger Bataillone, die die mandats-
mafigen Aufgaben des UNAMID wirksam durchfihren kénnen, ersucht die Geber
in dieser Hinsicht um fortlaufende Hilfe, um sicherzustellen, dass die Bataillone
angemessen ausgebildet und ausgeristet werden, und ersucht ferner den
UNAMID, zu priufen, wie er seine Fahigkeiten in Darfur bestmaoglich einsetzen
kann;

begruft die Verbesserung der Zusammenarbeit der Regierung Sudans mit dem
UNAMID, lobt die glaubwiirdige Arbeit der Dreiparteienkommission, fordert alle
Parteien in Darfur auf, alle Hindernisse fir die vollstdndige und rasche Entsen-
dung des UNAMID und die ordnungsgeméalie Wahrnehmung seines Mandats zu
beseitigen, so auch indem sie seine Sicherheit und Bewegungsfreiheit gewahr-
leisten, und fordert in dieser Hinsicht die Regierung Sudans auf, das Abkommen
Uber die Rechtsstellung der Truppen vollstandig und unverziglich einzuhalten,
insbesondere indem sie rasch die Visa fur das Personal des UNAMID ausstellt,
Fluggenehmigungen erteilt und die Abfertigung der Ausristungsguter vornimmit;

verurteilt erneut die friiheren Angriffe bewaffneter Gruppen auf den UNAMID, un-
terstreicht, dass alle gegen den UNAMID gerichteten Angriffe oder Bedrohungen
unannehmbar sind, verlangt, dass keine weiteren derartigen Angriffe vorkommen,
und betont, dass die Sicherheit des Personals des UNAMID verbessert werden
muss;
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6. betont, wie wichtig erreichbare und realistische Ziele sind, an denen die Fort-
schritte der Friedenssicherungseinsétze der Vereinten Nationen gemessen wer-
den konnen, und ersucht in dieser Hinsicht den Generalsekretér, im Anschluss an
Konsultationen mit der Afrikanischen Union

a) dem Rat einen strategischen Arbeitsplan zur Prifung vorzulegen, der Krite-
rien zur Messung und Verfolgung der vom UNAMID bei der Durchfiihrung
seines Mandats erzielten Fortschritte enthalt,

b) in seinen nachsten Bericht eine Bewertung der entsprechend diesen Kriteri-
en erzielten Fortschritte sowie daraus folgende Empfehlungen betreffend
das Mandat und die Konfiguration des UNAMID aufzunehmen und

c) dem Rat danach alle 90 Tage Uber die bei der Durchfiihrung des Mandats
des UNAMID in ganz Darfur erzielten Fortschritte sowie tber die Fortschritte
in dem politischen Prozess, die Sicherheitslage und die humanitére Lage
und darlber, inwieweit alle Parteien ihre internationalen Verpflichtungen
einhalten, Bericht zu erstatten;

7. verlangt, dass alle Parteien des Konflikts in Darfur die Gewalt und die Angriffe auf
Zivilpersonen, Friedenssicherungskréafte und humanitares Personal sofort been-
den und ihren Verpflichtungen nach den Menschenrechtsnormen und dem huma-
nitdren Volkerrecht nachkommen, fordert eine sofortige Einstellung der Feindse-
ligkeiten und die Selbstverpflichtung aller Parteien auf eine dauerhafte und stan-
dige Waffenruhe, ersucht den Generalsekretar, mit den relevanten Parteien Kon-
sultationen im Hinblick auf die Erarbeitung eines wirksameren Mechanismus zur
Uberwachung der Waffenruhe zu fiihren, und unterstreicht, dass der UNAMID
Uber groRere Gewaltvorfalle, die die umfassenden und konstruktiven Friedens-
bemuhungen der Parteien untergraben, Bericht erstatten muss;

8. erklart erneut, dass es keine militarische Losung fir den Konflikt in Darfur geben
kann und dass eine alle Seiten einschlie3ende politische Regelung und die er-
folgreiche Entsendung des UNAMID fur die Wiederherstellung des Friedens uner-
lasslich sind, bekraftigt, dass er den von der Afrikanischen Union und den Verein-
ten Nationen geftihrten politischen Prozess fir Darfur und die Arbeit des Gemein-
samen Chefvermittlers, Herrn Djibrill Yipene Bassolé, voll unterstitzt, verlangt,
dass sich alle Konfliktparteien, einschlie3lich aller Rebellengruppen, sofort unein-
geschrankt, konstruktiv und ohne Vorbedingungen an dem Friedensprozess be-
teiligen, namentlich indem sie unter der Vermittlung von Herrn Bassolé Gespra-
che im Hinblick auf den Abschluss eines Rahmenabkommens aufnehmen, be-
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grufdt die Arbeit, die Katar und Libyen in dieser Hinsicht leisten, und die Unter-
stitzung anderer Lander in der Region, fordert den UNAMID auf, den Gemein-
samen Chefvermittler und das Gemeinsame Vermittlerteam zu unterstitzen, und
unterstreicht, dass die Zivilgesellschaft, darunter Frauen und von Frauen gefihrte
Organisationen, Blrgergruppen und Stammesfiuhrer, einbezogen werden muss,
um durch einen konstruktiven und offenen Dialog ein dem Frieden und der Si-
cherheit forderliches Umfeld zu schaffen;

9. fordert Sudan und Tschad auf, ihren Verpflichtungen nach dem Abkommen von
Doha vom 3. Mai 2009, dem Abkommen von Dakar vom 13. Marz 2008 und den
friheren bilateralen Abkommen nachzukommen, und bekraftigt, dass beide Lan-
der konstruktiv mit der Dakar-Kontaktgruppe zusammenwirken missen, um die
Beziehungen zu normalisieren, die Unterstitzung fir bewaffnete Gruppen zu be-
enden, die MaBnahmen zur Bekdmpfung des bewaffneten Handels in der Region
zu verstarken, eine wirksame gemeinsame Grenzuberwachung zu schaffen und
in diplomatischer Zusammenarbeit Frieden und Sicherheit in Darfur und der ge-
samten Region herzustellen;

10. stellt fest, dass sich Konflikte in einem Gebiet Sudans auf andere Gebiete Sudans
und die gesamte Region auswirken, und legt dem UNAMID nahe, sich eng mit
den anderen Missionen der Vereinten Nationen in der Region, namentlich der
Mission der Vereinten Nationen in Sudan (UNMIS) und der Mission der Vereinten
Nationen in der Zentralafrikanischen Republik und in Tschad (MINURCAT), abzu-
stimmen;

11.ersucht den UNAMID, im Rahmen seiner gegenwartigen Fahigkeiten und seines
Mandats die Anstrengungen der UNMIS zur Vorbereitung glaubwurdiger nationa-
ler Wahlen zu unterstiitzen und zu erganzen, indem er ihr bei Bedarf Rat erteilt
und Hilfe gewahrt;

12.bekundet seine ernsthafte Besorgnis Uber die anhaltende Verschlechterung der
humanitaren Lage in Darfur, fordert, dass das Kommuniqué der Regierung Su-
dans und der Vereinten Nationen Uber die Erleichterung der humanitaren Malf3-
nahmen in Darfur voll umgesetzt wird, und verlangt, dass die Regierung Sudans,
alle Milizen, die bewaffneten Gruppen und alle anderen Interessentrager den vol-
len, sicheren und ungehinderten Zugang fir humanitare Organisationen und hu-
manitéares Personal und die Bereitstellung humanitérer Hilfe fir hilfsbedurftige
Bevolkerungsgruppen gewahrleisten;
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13.fordert alle Parteien des Konflikts in Darfur auf, Bedingungen zu schaffen, die ei-
ne freiwillige, sichere, wiirdevolle und dauerhafte Rickkehr der Fliichtlinge und
Binnenvertriebenen beglnstigen;

14.verlangt im Einklang mit Resolution 1820 (2008), dass die Konfliktparteien sofort
geeignete MalRnahmen ergreifen, um Zivilpersonen, insbesondere Frauen und
Kinder, vor allen Formen sexueller Gewalt zu schitzen, und ersucht den Gene-
ralsekretar, eine umfassende Strategie zum Schutz von Frauen und Madchen vor
sexueller Gewalt und geschlechtsspezifischer Gewalt zu erarbeiten, sicherzustel-
len, dass der UNAMID die einschlagigen Bestimmungen der Resolutionen 1325
(2000) und 1820 (2008) durchfihrt, und in seine Berichterstattung an den Rat
entsprechende Informationen aufzunehmen;

15. ersucht den Generalsekretar, sicherzustellen, dass a) eine fortlaufende Uberwa-
chung und Berichterstattung im Rahmen der in Ziffer 6 genannten Berichte tber
die Lage der Kinder stattfindet und dass b) mit den Konfliktparteien ein fortlaufen-
der Dialog mit dem Ziel gefuhrt wird, termingebundene Aktionspléne zur Beendi-
gung der Rekrutierung und des Einsatzes von Kindersoldaten und anderer gegen
Kinder gerichteter Verletzungen des humanitéaren Voélkerrechts aufzustellen;

16.beschliel3t, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen

Resolution 1882 (2009)
verabschiedet auf der 6176. Sitzung des Sicherheitsrats
am 4. August 2009

Der Sicherheitsrat,

in Bekraftigung seiner Resolutionen 1261 (1999) vom 25. August 1999, 1314 (2000)
vom 11. August 2000, 1379 (2001) vom 20. November 2001, 1460 (2003) vom

30. Januar 2003, 1539 (2004) vom 22. April 2004 und 1612 (2005) vom 26. Juli 2005
und der Erklarungen seines Prasidenten vom 24. Juli 2006 (S/PRST/2006/33),

28. November 2006 (S/PRST/2006/48), 12. Februar 2008 (S/PRST/2008/6), 17. Juli
2008 (S/PRST/2008/28) und 29. April 2009 (S/PRST/2009/9), die einen Beitrag zu
einem umfassenden Rahmen fur den Schutz von Kindern, die von bewaffneten Kon-
flikten betroffen sind, leisten,
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davon Kenntnis nehmend, dass die Durchflihrung seiner Resolution 1612 (2005)
Fortschritte erbracht und zur Freilassung von Kindern und ihrer Wiedereingliederung
in ihre Familie und ihre Gemeinschaft sowie zu einem systematischeren Dialog zwi-
schen den Arbeitsgruppen der Vereinten Nationen in den einzelnen Landern und den
an bewaffneten Konflikten beteiligten Parteien tber die Umsetzung termingebunde-
ner Aktionsplane gefuhrt hat, jedoch weiterhin sehr besorgt dartiber, dass in einigen
besorgniserregenden Situationen Fortschritte am Boden ausgeblieben sind und Kon-
fliktparteien nach wie vor straflos gegen die einschlagigen Bestimmungen des an-
wendbaren Voélkerrechts in Bezug auf die Rechte und den Schutz von Kindern in be-
waffneten Konflikten verstol3en,

betonend, dass es in erster Linie den nationalen Regierungen obliegt, allen von ei-
nem bewaffneten Konflikt betroffenen Kindern Schutz und Hilfe zu gewahren,

erneut erklarend, dass alle von den Einrichtungen der Vereinten Nationen im Rah-
men des Uberwachungs- und Berichterstattungsmechanismus ergriffenen MaZnah-
men darauf ausgerichtet sein missen, die Schutz- und Rehabilitierungsfunktion der
nationalen Regierungen zu unterstitzen und gegebenenfalls zu erganzen,

daran erinnernd, dass die Staaten Verantwortung daftr tragen, der Straflosigkeit ein
Ende zu setzen und diejenigen, die fur Volkermord, Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit, Kriegsverbrechen und andere abscheuliche Verbrechen an Kindern verant-
wortlich sind, strafrechtlich zu verfolgen,

begrifRend, dass mehrere Personen, denen Verbrechen an Kindern in Situationen
bewaffneten Konflikts zur Last gelegt werden, unter Zuhilfenahme innerstaatlicher
Justizsysteme, internationaler Justizmechanismen und gemischter Strafgerichtshofe
vor Gericht gestellt worden sind,

in der Uberzeugung, dass der Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten ein
wichtiger Aspekt jeder umfassenden Strategie zur Beilegung von Konflikten sein soll-
te,

mit der Aufforderung an alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien, die
fur sie nach dem Voélkerrecht geltenden Verpflichtungen zum Schutz von Kindern in
bewaffneten Konflikten, namentlich die in dem Ubereinkommen tiber die Rechte des
Kindes und seinem Fakultativprotokoll betreffend die Beteiligung von Kindern an be-
waffneten Konflikten enthaltenen Verpflichtungen, sowie die Genfer Abkommen vom
12. August 1949 und deren Zusatzprotokolle von 1977 strikt zu befolgen,
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unter erneutem Hinweis auf seine Hauptverantwortung fur die Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit und in diesem Zusammenhang auf seine
Entschlossenheit, sich mit den weitreichenden Auswirkungen bewaffneter Konflikte
auf Kinder zu befassen,

betonend, dass er entschlossen ist, die Achtung seiner Resolutionen und der sonsti-
gen internationalen Verpflichtungen und anwendbaren Normen zum Schutz von Kin-
dern, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, zu gewébhrleisten,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretars vom 26. Méarz 2009
(S/2009/158) und betonend, dass es nicht Zweck dieser Resolution ist, eine rechtli-
che Feststellung zu treffen, ob die in dem Bericht des Generalsekretars genannten
Situationen bewaffnete Konflikte im Kontext der Genfer Abkommen und ihrer Zusatz-
protokolle darstellen, und dass sie nicht die Rechtsstellung der an diesen Situationen
beteiligten nichtstaatlichen Parteien prajudiziert,

in grof3er Sorge dartber, dass Kinder nach wie vor einen erheblichen Anteil der Op-
fer von Tétung und Verstimmelung in bewaffneten Konflikten ausmachen, nament-
lich infolge vorséatzlicher Angriffe, unterschiedsloser und ibermé&Riger Gewaltanwen-
dung, des unterschiedslosen Einsatzes von Landminen, Streumunition und anderen
Waffen und der Benutzung von Kindern als menschliche Schutzschilde, und in eben-
so grol3er Sorge Uber die weite Verbreitung und das erschreckende Ausmalf3 der Bru-
talitat der im Rahmen von und in Verbindung mit bewaffneten Konflikten an Kindern
begangenen Vergewaltigungen und anderen Formen sexueller Gewalt, einschlief3lich
der Vergewaltigungen und anderen Formen sexueller Gewalt, die in einigen Situatio-
nen als Kriegstaktik eingesetzt oder in Auftrag gegeben werden,

1. verurteilt mit Nachdruck alle Versto3e gegen das anwendbare Volkerrecht, bei
denen an einem bewaffneten Konflikt beteiligte Parteien Kinder einziehen und
einsetzen sowie erneut einziehen, téten und verstimmeln, vergewaltigen und
sonstiger sexueller Gewalt aussetzen sowie entfihren, Schulen oder Kranken-
hauser angreifen und den Zugang fur humanitare Hilfe verweigern, sowie alle an-
deren an Kindern in Situationen bewaffneten Konflikts begangenen Verstol3e ge-
gen das Volkerrecht;

2. bekraftigt, dass der Uberwachungs- und Berichterstattungsmechanismus weiter-
hin entsprechend den in Ziffer 2 seiner Resolution 1612 (2005) enthaltenen
Grundsatzen in den Situationen umgesetzt werden wird, die in den Anhangen der
Berichte des Generalsekretars tber Kinder und bewaffnete Konflikte aufgefihrt
sind, und dass seine Einrichtung und Umsetzung nicht die Entscheidung des
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Sicherheitsrats prajudiziert, ob eine bestimmte Situation in seine Tagesordnung
aufzunehmen ist, noch eine solche Entscheidung bedeutet;

. erinnert an Ziffer 16 seiner Resolution 1379 (2001) und ersucht den Generalsek-
retar, in die Anh&nge zu seinen Berichten Uber Kinder und bewaffnete Konflikte
auch diejenigen an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien aufzunehmen,
die in Situationen bewaffneten Konflikts unter Verstol3 gegen das anwendbare
Volkerrecht systematisch Kinder téten und verstimmeln und/oder Vergewaltigun-
gen und andere sexuelle Gewalthandlungen an ihnen begehen, unter Beriicksich-
tigung aller anderen Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an Kin-
dern, und stellt fest, dass diese Ziffer auf die Situationen Anwendung finden wird,
die den in Ziffer 16 seiner Resolution 1379 (2001) aufgefihrten Bedingungen ent-
sprechen;

. bittet den Generalsekretar, hinsichtlich Rechtsverletzungen und Missbrauchs-
handlungen an Kindern durch Parteien, die méglicherweise in die Anhange sei-
nes periodischen Berichts aufgenommen werden, bei frihestmoglicher Gelegen-
heit Uber seine Sonderbeauftragte fur Kinder und bewaffnete Konflikte sachdienli-
che Informationen mit den betroffenen Regierungen auszutauschen und sich mit
diesen standig abzustimmen;

. stellt fest, dass einige der an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien auf
seine Aufforderung reagiert haben, konkrete termingebundene Aktionsplane zur
Beendigung der Einziehung und des Einsatzes von Kindern unter Verstol3 gegen
das anwendbare Volkerrecht aufzustellen und durchzufuhren,

a) fordert aber die in den Anhangen zu dem Bericht des Generalsekretars Uber
Kinder und bewaffnete Konflikte aufgefiihrten, an einem bewaffneten Kon-
flikt beteiligten Parteien, die dies noch nicht getan haben, erneut auf, ohne
weitere Verzdgerung Aktionsplane zur Beendigung der Einziehung und des
Einsatzes von Kindern unter Verstol3 gegen das anwendbare Voélkerrecht
aufzustellen und umzusetzen;

b) fordert diejenigen in den Anhangen zu dem Bericht des Generalsekretars
Uber Kinder und bewaffnete Konflikte aufgefihrten Parteien, die in Situatio-
nen bewaffneten Konflikts unter Versto3 gegen das anwendbare Volkerrecht
Kinder téten und verstimmeln und/oder vergewaltigen und andere sexuelle
Gewalthandlungen an ihnen begehen, auf, konkrete, termingebundene Akti-
onsplane zur Beendigung dieser Rechtsverletzungen und Missbrauchshand-
lungen aufzustellen;
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c) fordert ferner alle in den Anhangen zu dem Bericht des Generalsekretars
uber Kinder und bewaffnete Konflikte aufgefuhrten Parteien auf, gegen alle
anderen Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an Kindern vor-
zugehen und in dieser Hinsicht konkrete Verpflichtungen einzugehen und
konkrete Malinahmen durchzufihren;

d) fordert die in den Anhangen zu dem Bericht des Generalsekretars tber Kin-
der und bewaffnete Konflikte aufgefiihrten Parteien nachdrticklich auf, die in
dieser Ziffer enthaltenen Bestimmungen in enger Zusammenarbeit mit der
Sonderbeauftragten des Generalsekretars fur Kinder und bewaffnete Kon-
flikte und den fiir die Uberwachung und Berichterstattung zustandigen Ar-
beitsgruppen der Vereinten Nationen in den einzelnen Landern umzusetzen;

6. legtin diesem Zusammenhang den Mitgliedstaaten nahe, in enger Absprache mit
den fir die Uberwachung und Berichterstattung zustandigen Arbeitsgruppen der
Vereinten Nationen in den einzelnen Landern und den Landesteams der Verein-
ten Nationen Wege zu finden, um die Ausarbeitung und Umsetzung terminge-
bundener Aktionsplane und die von den Arbeitsgruppen vorzunehmende Uber-
prufung und Uberwachung der Erfillung der Verpflichtungen und Zusagen zum
Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten zu erleichtern;

7. erklart erneut, dass er entschlossen ist, die Achtung seiner Resolutionen Uber
Kinder und bewaffnete Konflikte sicherzustellen, und

a) begrufdtin dieser Hinsicht die anhaltende Tatigkeit und die Empfehlungen
seiner Arbeitsgruppe fir Kinder und bewaffnete Konflikte gemalf Ziffer 8
seiner Resolution 1612 (2005) und bittet sie, dem Sicherheitsrat weiter re-
gelmafiig Bericht zu erstatten;

b) ersucht die Arbeitsgruppe und die zustandigen Sanktionsausschiisse des
Sicherheitsrats, ihre Kommunikation zu verbessern, namentlich durch den
Austausch sachdienlicher Informationen Uber Rechtsverletzungen und
Missbrauchshandlungen an Kindern in bewaffneten Konflikten;

c) bekraftigt seine Absicht, gemaf Ziffer 9 seiner Resolution 1612 (2005) Mal3-
nahmen gegen diejenigen zu ergreifen, die anhaltende Rechtsverletzungen
begehen;

8. betont, dass die fur die Uberwachung und Berichterstattung zustandigen Arbeits-
gruppen der Vereinten Nationen in den einzelnen Landern und die Landesteams
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10.

11.

12.

der Vereinten Nationen die Aufgabe haben, im Einklang mit ihrem jeweiligen
Mandat sicherzustellen, dass die Resolutionen des Sicherheitsrats Uber Kinder
und bewaffnete Konflikte effektiv befolgt werden, in enger Zusammenarbeit mit
der Sonderbeauftragten des Generalsekretars fur Kinder und bewaffnete Konflikte
die Fortschritte zu Uberwachen und dem Generalsekretar dartiber Bericht zu er-
statten und eine koordinierte Antwort auf die Probleme im Zusammenhang mit
Kindern und bewaffneten Konflikten sicherzustellen;

ersucht den Generalsekretér, in seine Berichte tber Kinder und bewaffnete Kon-
flikte systematischer konkrete Informationen tber die Umsetzung der Empfehlun-
gen der Arbeitsgruppe aufzunehmen,;

ersucht den Generalsekretar erneut, daftir zu sorgen, dass in allen seinen Berich-
ten Uber landerspezifische Situationen das Thema Kinder und bewaffnete Konflik-
te konkret behandelt wird, und bekundet seine Absicht, den darin enthaltenen In-
formationen, namentlich Gber die Durchfiihrung der einschlagigen Sicherheitsrats-
resolutionen und die Umsetzung der Empfehlungen seiner Arbeitsgruppe fir Kin-
der und bewaffnete Konflikte, seine volle Aufmerksamkeit zu widmen, wenn er
sich mit diesen Situationen im Rahmen seiner Tagesordnung befasst;

begruf3t die Anstrengungen der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsatze zur
Integration des Kinderschutzes in die Friedenssicherungsmissionen im Einklang
mit der von dieser Hauptabteilung vor kurzem angenommenen Handlungsrichtli-
nie zum Kinderschutz, beflrwortet die Entsendung von Kinderschutzberatern zu
Friedenssicherungseinsatzen sowie zu in Betracht kommenden Friedenskonsoli-
dierungs- und politischen Missionen und beschlief3t, in die entsprechenden Man-
date auch kunftig spezifische Bestimmungen zum Schutz von Kindern aufzuneh-
men;

ersucht die Mitgliedstaaten, die Friedenssicherungs-, Friedenskonsolidierungs-
und politischen Missionen der Vereinten Nationen und die Landesteams der Ver-
einten Nationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats und in enger Zusammen-
arbeit mit den Regierungen der betroffenen Lander geeignete Strategien und
Koordinierungsmechanismen fur den Informationsaustausch und die Zusammen-
arbeit in Fragen des Kinderschutzes, insbesondere grenziiberschreitenden Fra-
gen, festzulegen, unter Berlcksichtigung der einschlagigen Schlussfolgerungen
der Arbeitsgruppe des Sicherheitsrats fur Kinder und bewaffnete Konflikte und der
Ziffer 2 d) seiner Resolution 1612 (2005);
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13.betont, dass wirksame Programme zur Entwaffnung, Demobilisierung und Wie-
dereingliederung von Kindern, die auf den vom Kinderhilfswerk der Vereinten Na-
tionen (UNICEF) und anderen malRgeblichen Akteuren auf dem Gebiet des Kin-
derschutzes ermittelten bewahrten Praktiken aufbauen, auf3erst wichtig fur das
Wohlergehen aller Kinder sind, die unter Verstol3 gegen das anwendbare Voélker-
recht von Streitkraften und bewaffneten Gruppen eingezogen oder eingesetzt
worden sind, und dass sie ein wesentlicher Faktor fur dauerhaften Frieden und
dauerhafte Sicherheit sind, und legt den nationalen Regierungen und den Gebern
eindringlich nahe, sicherzustellen, dass diese gemeinwesengestitzten Program-
me rechtzeitig und auf Dauer ausreichende Ressourcen und Finanzmittel erhal-
ten;

14.betont aulRerdem, wie wichtig es ist, dass rechtzeitig und auf Dauer ausreichende
Ressourcen und Finanzmittel fir wirksame Fursorgeprogramme fir alle von ei-
nem bewaffneten Konflikt betroffenen Kinder zur Verfiigung stehen;

15.fordert die Mitgliedstaaten, die Einrichtungen der Vereinten Nationen, einschliel3-
lich der Kommission fur Friedenskonsolidierung, und die anderen betroffenen
Parteien auf, sicherzustellen, dass dem Schutz, den Rechten, dem Wohlergehen
und der Starkung der von einem bewaffneten Konflikt betroffenen Kinder in allen
Friedensprozessen Rechnung getragen wird und dass in den Planen, Program-
men und Strategien zur Wiederherstellung und zum Wiederaufbau nach einem
Konflikt den Fragen, die von einem bewaffneten Konflikt betroffene Kinder anbe-
langen, Vorrang eingeraumt wird,

16.fordert die betroffenen Mitgliedstaaten auf, entschiedene und sofortige MalRnah-
men gegen diejenigen zu ergreifen, die anhaltende Rechtsverletzungen und
Missbrauchshandlungen an Kindern in Situationen bewaffneten Konflikts bege-
hen, und fordert sie ferner auf, diejenigen, die fur derartige, nach dem anwendba-
ren Volkerrecht verbotene Rechtsverletzungen, darunter die Einziehung und den
Einsatz von Kindern, Tétungen und Verstimmelungen, Vergewaltigungen und
andere sexuelle Gewalthandlungen, verantwortlich sind, unter Zuhilfenahme des
innerstaatlichen Justizsystems und gegebenenfalls internationaler Justizmecha-
nismen und gemischter Strafgerichtshéfe vor Gericht zu stellen, mit dem Ziel, der
Straflosigkeit fur diejenigen, die Verbrechen an Kindern begehen, ein Ende zu
setzen;

17.ersucht den Generalsekretar, weiterhin die erforderlichen Ma3nahmen zu ergrei-
fen, darunter gegebenenfalls die Herstellung der vollen Kapazitat des Uberwa-
chungs- und Berichterstattungsmechanismus, um eine rasche Kampagnenarbeit
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und eine wirksame Reaktion auf alle Rechtsverletzungen und Missbrauchshand-
lungen an Kindern zu erméglichen und sicherzustellen, dass die mit dem Mecha-
nismus gesammelten und Ubermittelten Informationen zutreffend, objektiv, ver-
l&sslich und nachprifbar sind;

18.ersucht den Generalsekretar, der Arbeitsgruppe des Sicherheitsrats fur Kinder
und bewaffnete Konflikte unter Berlcksichtigung ihrer derzeitigen Arbeitsbelas-
tung und der Notwendigkeit, ihre Kapazitaten und ihr institutionelles Gedachtnis
zu starken, administrative und fachliche Unterstiitzung zu gewéhren;

19.ersucht den Generalsekretar, bis Mai 2010 einen Bericht Uber die Umsetzung
seiner Resolutionen und der Erklarungen seines Préasidenten tber Kinder und
bewaffnete Konflikte, einschlie3lich dieser Resolution, vorzulegen, der unter an-
derem folgende Angaben enthélt:

a)

b)

d)

als Anhénge beigefugte Verzeichnisse der Parteien in Situationen bewaffne-
ten Konflikts, die auf der Tagesordnung des Sicherheitsrats stehen, oder in
anderen besorgniserregenden Situationen, im Einklang mit Ziffer 3 dieser
Resolution;

Angaben Uber die MalRnahmen, die die in den Anhéngen aufgefihrten Par-
teien ergriffen haben, um allen Rechtsverletzungen und Missbrauchshand-
lungen an Kindern in bewaffneten Konflikten ein Ende zu setzen;

Angaben tber die Fortschritte bei der Umsetzung des mit seiner Resolution
1612 (2005) eingerichteten Uberwachungs- und Berichterstattungsmecha-
nismus;

Angaben Uber die Kriterien und Verfahren, die fur die Aufnahme von Partei-
en eines bewaffneten Konflikts in die Verzeichnisse in den Anhangen seiner
periodischen Berichte und die Streichung aus ihnen verwendet werden, un-
ter Berucksichtigung der Auffassungen, die von allen Mitgliedern der Ar-
beitsgruppe wahrend der vor Ende 2009 abzuhaltenden informellen Unter-
richtungen bekundet werden;

20.beschliel3t, mit dieser Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen
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Resolution 1883 (2009)
verabschiedet auf der 6179. Sitzung des Sicherheitsrats
am 7. August 2009

Der Sicherheitsrat,

unter Hinweis auf alle seine frilheren einschlagigen Resolutionen Uber Irak, insbe-
sondere die Resolutionen 1500 (2003) vom 14. August 2003, 1546 (2004) vom

8. Juni 2004, 1557 (2004) vom 12. August 2004, 1619 (2005) vom 11. August 2005,
1700 (2006) vom 10. August 2006, 1770 (2007) vom 10. August 2007 und 1830
(2008) vom 7. August 2008,

in Bekraftigung der Unabhéangigkeit, Souveranitat, Einheit und territorialen Unver-
sehrtheit Iraks,

betonend, wie wichtig die Stabilitat und die Sicherheit Iraks fur das Volk Iraks, die
Region und die internationale Gemeinschaft sind,

in Wurdigung der wichtigen Anstrengungen, die die Regierung Iraks unternommen
hat, um die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit zu stérken, die Sicherheit und die
offentliche Ordnung zu verbessern und den Terrorismus und die sektiererische Ge-
walt im ganzen Land zu bekampfen, und mit dem erneuten Ausdruck seiner Unter-
stutzung fur das Volk und die Regierung Iraks bei ihren Bemihungen um den Aufbau
eines sicheren, stabilen, foderalen, geeinten und demokratischen Landes auf der
Grundlage der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte,

erfreut dartber, dass sich die Sicherheitslage in Irak dank konzertierter Bemihungen
im politischen und im Sicherheitsbereich gebessert hat, und betonend, dass in Irak
nach wie vor Sicherheitsprobleme bestehen und die Verbesserungen durch einen
ernsthaften politischen Dialog und nationale Einheit aufrechterhalten werden mis-
sen,

die Notwendigkeit unterstreichend, dass alle Bevolkerungsgruppen in Irak am politi-
schen Prozess und an einem alle Seiten einschlieRenden politischen Dialog teilneh-
men, Erklarungen und MalRnahmen, die die Spannungen verscharfen kdnnten, unter-
lassen, eine umfassende Lésung fur die Verteilung der Ressourcen herbeiftihren,
eine gerechte und faire Losung fur die internen Grenzstreitigkeiten erarbeiten sowie
auf die nationale Einheit hinarbeiten,
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bekraftigend, wie wichtig die Vereinten Nationen, insbesondere die Hilfsmission der
Vereinten Nationen fir Irak (UNAMI), sind, wenn es darum geht, das irakische Volk
und die irakische Regierung bei der Starkung der demokratischen Institutionen, der
Forderung eines alle Seiten einschlieRenden politischen Dialogs und der nationalen
Aussohnung, der Erleichterung des regionalen Dialogs, der Hilfe fur schwéachere Be-
volkerungsgruppen, darunter Flichtlinge und Binnenvertriebene, der Starkung der
Geschlechtergleichstellung, der Férderung des Schutzes der Menschenrechte und
der Forderung der Justiz- und Gesetzesreformen zu beraten, zu unterstitzen, und
ihnen dabei behilflich zu sein, und betonend, wie wichtig es ist, dass die Vereinten
Nationen und insbesondere die UNAMI der Beratung, Unterstiitzung und Hilfe fir das
irakische Volk und die irakische Regierung Vorrang einrdumen, damit diese Ziele
erreicht werden kbnnen,

unter Hervorhebung der Anstrengungen der UNAMI zur Unterstitzung der Unabhan-
gigen Hohen Wahlkommission und der irakischen Regierung bei der Erarbeitung der
Verfahren zur Abhaltung der erfolgreichen irakischen Provinzwahlen im Januar 2009
und der Wahlen zur Regionalregierung Kurdistans im Juli 2009 sowie im Vorfeld der
Wahlen zum irakischen Nationalparlament im Januar 2010 und betonend, wie wichtig
die Transparenz, Unparteilichkeit und Unabhangigkeit der Unabhangigen Hohen
Wahlkommission ist,

mit dem Ausdruck seiner Besorgnis Uber die Menschenrechtsprobleme in Irak, beto-
nend, wie wichtig die Bewaltigung dieser Probleme ist, und in diesem Zusammen-
hang mit der nachdriicklichen Aufforderung an die Regierung Iraks, zusatzliche
Schritte zur Unterstlitzung der Unabhangigen Hohen Kommission fir Menschenrech-
te zu erwagen,

sowie mit dem Ausdruck seiner Besorgnis tber die humanitaren Probleme, denen
sich das irakische Volk gegenibersieht, und betonend, dass zu ihrer Behebung wei-
tere koordinierte MaRnahmen und die Bereitstellung ausreichender Ressourcen er-
forderlich sind,

unter Hervorhebung der Souveranitat der Regierung Iraks, bekraftigend, dass alle
Parteien auch weiterhin alle durchfiihrbaren Schritte unternehmen und Modalitaten
erarbeiten sollen, um den Schutz der betroffenen Zivilpersonen, einschlief3lich Kin-
dern, Frauen und Angehdriger religioser und ethnischer Minderheitengruppen, zu
gewahrleisten, sowie Bedingungen schaffen sollen, die der freiwilligen und dauerhaf-
ten Ruckkehr der Flichtlinge und Binnenvertriebenen in Sicherheit und Wurde for-
derlich sind, unter Begrif3ung der Zusagen der Regierung Iraks im Hinblick auf Hilfe
fur Binnenvertriebene, zur Fortfihrung der Ma3nahmen zugunsten der Binnenver-
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triebenen und Fluchtlinge ermutigend und feststellend, welche wichtige Rolle das
Amt des Hohen Flichtlingskommissars der Vereinten Nationen auf der Grundlage
seines Mandats dabei wahrnimmt, die Regierung Iraks in Abstimmung mit der
UNAMI zu beraten und zu unterstutzen,

betonend, wie wichtig die Durchfiihrung der Resolution 1882 (2009) des Sicherheits-
rats ist, insbesondere nach Bedarf mittels Ernennung von Kinderschutzberatern bei
der UNAMI,

mit der nachdrtcklichen Aufforderung an alle beteiligten Parteien, im Einklang mit
dem humanitaren Volkerrecht, namentlich den Genfer Abkommen und der Haager
Landkriegsordnung, humanitarem Personal vollen und ungehinderten Zugang zu al-
len hilfebedurftigen Menschen zu gewahren und mdglichst alle notwendigen Einrich-
tungen fur ihre Tatigkeit zur Verfigung zu stellen und die Sicherheit und Bewegungs-
freiheit des humanitaren Personals sowie des Personals der Vereinten Nationen und
des beigeordneten Personals samt ihrem Material zu férdern,

mit Dank an den ehemaligen Sonderbeauftragten des Generalsekretars, Staffan de
Mistura, fur seine Dienste und seine Fuhrungsstarke an der Spitze der UNAMI,

es begrufRend, dass der Generalsekretar am 7. Juli 2009 Ad Melkert zu seinem neu-
en Sonderbeauftragten fur Irak ernannt hat,

mit dem Ausdruck seines tief empfundenen Dankes an alle Mitarbeiter der Vereinten
Nationen in Irak fur ihre mutigen und unermidlichen Anstrengungen,

1. beschlie3t, das Mandat der Hilfsmission der Vereinten Nationen fir Irak (UNAMI)
um einen Zeitraum von zwolf Monaten ab dem Datum der Verabschiedung dieser
Resolution zu verlangern;

2. beschliel3t ferner, dass der Sonderbeauftragte des Generalsekretars und die
UNAMI auf Ersuchen der Regierung Iraks und unter Berlcksichtigung des
Schreibens des AulRenministers Iraks vom 29. Juli 2009 an den Generalsekretar
(S/2009/395, Anlage) auch weiterhin ihr in den Resolutionen 1770 (2007) und
1830 (2008) festgelegtes erweitertes Mandat wahrnehmen werden;

3. ist sich dessen bewusst, dass die Sicherheit des Personals der Vereinten Natio-
nen unerlasslich ist, damit die UNAMI ihre Tatigkeit zugunsten des Volkes von
Irak austben kann, und fordert die Regierung Iraks und andere Mitgliedstaaten
auf, auch weiterhin sicherheitsbezogene und logistische Unterstitzung fir die

Prasenz der Vereinten Nationen in Irak bereitzustellen;
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4. begrufdt die Beitrage, welche die Mitgliedstaaten damit leisten, der UNAMI die fi-
nanziellen, logistischen und sicherheitsbezogenen Ressourcen und die Unterstit-
zung bereitzustellen, die sie zur Erfillung ihrer Mission bendtigt, und fordert die
Mitgliedstaaten auf, der UNAMI diese Ressourcen und diese Unterstitzung auch
weiterhin bereitzustellen;

5. erklart seine Absicht, das Mandat der UNAMI in zw6lf Monaten oder friher, falls
die Regierung Iraks darum ersucht, zu Gberprufen;

6. ersucht den Generalsekretar, dem Rat in vierteljahrlichen Abstanden tber die
Fortschritte bei der Erfullung aller Aufgaben der UNAMI Bericht zu erstatten;

7. beschlief3t, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen

Resolution 1884 (2009)
verabschiedet auf der 6183. Sitzung des Sicherheitsrats
am 27. August 2009

Der Sicherheitsrat,

unter Hinweis auf alle seine friiheren Resolutionen Uber Libanon, insbesondere die
Resolutionen 425 (1978), 426 (1978), 1559 (2004), 1680 (2006), 1701 (2006), 1773
(2007) und 1832 (2008), sowie die Erklarungen seines Prasidenten tber die Situation
in Libanon,

in Reaktion auf das Ersuchen der Regierung Libanons in einem Schreiben des liba-
nesischen Au3enministers vom 4. Juli 2009 an den Generalsekretar, das Mandat der
Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon (UNIFIL) unveréndert um einen
weiteren Zeitraum von einem Jahr zu verlangern, und unter Begrii3ung des an sei-
nen Prasidenten gerichteten Schreibens des Generalsekretars vom 6. August 2009
(S/2009/407), in dem er diese Verlangerung empfiehit,

in Bekraftigung seines Bekenntnisses zur vollstandigen Durchfiihrung aller Bestim-
mungen der Resolution 1701 (2006) und im Bewusstsein seiner Verantwortung, zur
Herbeifiihrung einer standigen Waffenruhe und einer langfristigen Lésung beizutra-
gen, wie in der genannten Resolution vorgesehen,
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mit der Aufforderung an alle beteiligten Parteien, sich verstarkt um die Durchflihrung
aller Bestimmungen der Resolution 1701 (2006) zu bemuhen,

mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis Uber alle Versté3e in Verbindung mit der
Resolution 1701 (2006), insbesondere Uber die in dem Schreiben des Generalsekre-
tars vom 6. August 2009 angeflihrten jingsten gravierenden Verst63e, und beto-
nend, wie wichtig es ist, zwischen der Blauen Linie und dem Litani-Fluss eine Zone
zu schaffen, die frei von bewaffnetem Personal, Material und Waffen ist, auRer den-
jenigen der Regierung Libanons und der UNIFIL, und zu diesem Zweck weitere
Koordinierungsmaf3nahmen zwischen der UNIFIL und den Libanesischen Streitkraf-
ten beflurwortend,

mit der Aufforderung an alle beteiligten Parteien, die Blaue Linie in ihrer Gesamtheit
zu achten, so auch in Ghadschar, und den Parteien nahelegend, sich weiter mit der
UNIFIL abzustimmen, um die Blaue Linie sichtbar zu markieren,

unter Hinweis auf die einschlagigen Grundséatze in dem Ubereinkommen uber die
Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal,

in Wirdigung der aktiven Rolle und der Einsatzbereitschaft des Personals der
UNIFIL, namentlich ihres Kommandeurs, und mit dem Ausdruck seiner hohen Aner-
kennung fur die Mitgliedstaaten, die zu der UNIFIL beitragen, sowie unterstreichend,
dass der UNIFIL alle erforderlichen Mittel und Ausriistungsgegenstande zur Durch-
fuhrung ihres Mandats zur Verfigung stehen mussen,

unter Hinweis auf das Ersuchen der Regierung Libanons, eine internationale Truppe
zu entsenden, die ihr bei der Ausiibung ihrer Autoritat im gesamten Hoheitsgebiet
behilflich sein soll, und erneut erklarend, dass die UNIFIL erméchtigt ist, im Einsatz-
gebiet ihrer Truppen alle erforderlichen Mal3nahmen zu ergreifen, die nach ihrer Ein-
schatzung im Rahmen ihrer Mdglichkeiten liegen, um sicherzustellen, dass ihr Ein-
satzgebiet nicht fur feindselige Aktivitaten gleich welcher Art genutzt wird, und allen
Versuchen, sie mit gewaltsamen Mitteln an der Wahrnehmung ihres Mandats zu hin-
dern, zu widerstehen,

unter BegrufRung der Anstrengungen des Generalsekretars, alle Friedenssiche-
rungseinsatze, einschliel3lich der UNIFIL, weiter aufmerksam zu verfolgen, und beto-
nend, dass der Rat einen rigorosen, strategischen Ansatz fir Friedenssicherungsein-
satze verfolgen muss,
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mit der Aufforderung an die Mitgliedstaaten, den Libanesischen Streitkraften nach
Bedarf behilflich zu sein, um sie zur Erfullung ihrer Aufgaben zu befahigen, im Ein-
klang mit Resolution 1701 (2006),

feststellend, dass die Situation in Libanon nach wie vor eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit darstellt,

1. beschliel3t, das derzeitige Mandat der UNIFIL bis zum 31. August 2010 zu ver-
langern;

2. waurdigt die positive Rolle der UNIFIL, deren Dislozierung zusammen mit den Li-
banesischen Streitkraften zur Schaffung eines neuen strategischen Umfelds in
Sudlibanon beigetragen hat, begruf3t die Ausweitung der zwischen der UNIFIL
und den Libanesischen Streitkraften abgestimmten Aktivitaten und beflrwortet ei-
ne weitere Verstarkung dieser Zusammenarbeit;

3. fordert alle beteiligten Parteien nachdriicklich auf, die Einstellung der Feindselig-
keiten und die Blaue Linie in ihrer Gesamtheit zu achten, mit den Vereinten Nati-
onen und der UNIFIL uneingeschréankt zusammenzuarbeiten und ihre Verpflich-
tung zur Achtung der Sicherheit des Personals der UNIFIL und des sonstigen
Personals der Vereinten Nationen streng einzuhalten, namentlich indem sie jedes
Vorgehen vermeiden, das das Personal der Vereinten Nationen geféahrdet, und
indem sie sicherstellen, dass die UNIFIL in ihrem Einsatzgebiet uneingeschrankte
Bewegungsfreiheit genielt;

4. fordert alle Parteien mit Nachdruck auf, mit dem Sicherheitsrat und dem General-
sekretar uneingeschrankt zusammenzuarbeiten, um eine standige Waffenruhe
und eine langfristige Lésung herbeizufihren, wie in Resolution 1701 (2006) vor-
gesehen, und betont, dass in dieser Hinsicht gré3ere Fortschritte erzielt werden
mussen;

5. begrufdt die Anstrengungen, die die UNIFIL unternimmt, um die Null-Toleranz-
Politik des Generalsekretars gegentber sexueller Ausbeutung und sexuellem
Missbrauch umzusetzen und sicherzustellen, dass ihr Personal den Verhaltens-
kodex der Vereinten Nationen uneingeschrankt einhalt, ersucht den Generalsek-
retar, auch kiunftig alle diesbeziglich notwendigen MafRnahmen zu ergreifen und
den Sicherheitsrat unterrichtet zu halten, und fordert die truppenstellenden Lan-
der nachdrucklich auf, Praventiv- und DisziplinarmalRnahmen zu ergreifen, um si-
cherzustellen, dass derartige Handlungen in Féllen, an denen ihr Personal betei-
ligt ist, ordnungsgemal? untersucht und bestraft werden;
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6. ersucht den Generalsekretar, dem Rat auch weiterhin alle vier Monate oder zu
jedem anderen von ihm fiir geeignet erachteten Zeitpunkt Giber die Durchfiihrung
der Resolution 1701 (2006) Bericht zu erstatten;

7. blickt in dieser Hinsicht mit Interesse dem mdoglichst raschen Erhalt der Schluss-
folgerungen aus der Uberpriifung der Einsatzfahigkeit der UNIFIL, einschlieRlich
der Truppenstruktur, des Materials und des Bedarfs, entgegen, die dem Schrei-
ben des Generalsekretars vom 6. August 2009 zufolge in den kommenden Mona-
ten durchgefiihrt werden wird, um im Einklang mit der bewéahrten Praxis auf dem
Gebiet der Friedenssicherung sicherzustellen, dass das Material und die Res-
sourcen der Mission auf die fur die Erfullung ihrer mandatsmafigen Aufgaben am
besten geeignete Weise konfiguriert sind;

8. betont, wie wichtig und notwendig die Herbeiflihrung eines umfassenden, gerech-
ten und dauerhaften Friedens im Nahen Osten auf der Grundlage aller seiner ein-
schlagigen Resolutionen ist, einschliel3lich seiner Resolutionen 242 (1967) vom
22. November 1967, 338 (1973) vom 22. Oktober 1973 und 1515 (2003) vom 19.
November 2003;

9. beschliel3t, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.

Quelle: Homepage der Vereinten Nationen

INTERNATIONALE / EUROPAISCHE SICHERHEITSPOLITIK

Regierungserklarung von Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel zum G8-Gipfel am 02. Juli 2009

Herr Prasident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Der diesjahrige G8-Gipfel in L’Aquila findet in der nachsten Woche statt und steht im
Zeichen der grof3ten globalen Wirtschaftskrise der Nachkriegsgeschichte. Die
Weltwirtschaft wird in diesem Jahr nach OECD-Schatzungen um 2,2 Prozent
schrumpfen und der Welthandel um sage und schreibe 16 Prozent einbrechen.
Deutschland als exportorientierte Volkswirtschaft — zur Erinnerung: 40 Prozent unse-
res Bruttoinlandsprodukts hangen am Export — ist davon besonders betroffen. Unser
Exportiberschuss wird in diesem Jahr schatzungsweise um tber 100 Milliarden Euro
zurtckgehen.
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Die Krise hat viele Regierungen zu auf3ergewdhnlichen Mal3nhahmen gezwungen.
Auch die Bundesregierung, der Deutsche Bundestag und der Bundesrat haben ent-
schlossen gehandelt: mit umfangreichen Malinahmepaketen zur Stabilisierung des
Bankensektors — erst gestern haben wir einen wichtigen Schritt zur Schaffung der
sogenannten Bad Banks unternommen — und mit Konjunkturpaketen in einer histo-
risch einmaligen Grol3enordnung von tber 80 Milliarden Euro. Bertcksichtigt man
auch die Wirkung der automatischen Stabilisatoren, so gehdrt Deutschland weltweit
zu den Landern, die die starksten konjunkturellen Impulse gesetzt haben. Dies hat
sich auch in den Statistiken des IWF niedergeschlagen. Wir kdnnen wirklich sagen,
dass wir unseren Beitrag zur Bekdmpfung dieser Krise leisten.

Wir haben im internationalen Rahmen eine klare Verpflichtung fur eine neue
Finanzmarktverfassung auf den Weg gebracht. All diese MaRnahmen haben wir
natdrlich in enger Abstimmung mit unseren wichtigsten Partnern durchgesetzt.

Die G 8 sind einmal in einer Krise entstanden. Die wichtigsten Industrielander haben
sich zusammengeschlossen, um ein Forum zu schaffen, auf dem tber die Zukunft
der Weltwirtschaft gesprochen werden kann. Der Gipfel in L’Aquila wird deutlich ma-
chen, dass das G8-Format nicht mehr ausreicht. Wir werden dort sozusagen einen
Vorbereitungstag als G 8 haben und dann an den beiden anderen Tagen mit den
sogenannten G 5 — den Schwellenléandern Brasilien, China, Indien, Mexiko und Sud-
afrika — sprechen, uns im Kreis der wichtigsten Wirtschaften treffen, um tber den
Klimaschutz zu sprechen, und afrikanische Lander einladen, um mit ihnen Gber die
Zukunft des Kontinents zu reden. Man sieht: Die Welt wachst zusammen. Die Prob-
leme, vor denen wir stehen, kénnen von den Industriestaaten nicht mehr allein gelost
werden.

Auf dem Gipfel werden wir uns mit der Bewaltigung der Wirtschafts- und
Finanzkrise beschaftigen. Die Gipfel von Washington und London im G20-Format
waren erste wichtige Schritte in diese Richtung. Jetzt geht es darum, diese Mal3-
nahmen auch umzusetzen. Wir beobachten — der Bundesfinanzminister hat schon
darauf hingewiesen —, dass die Banken in dem Moment, wo sie eine gewisse Erho-
lung spiren, sofort Abwehrreflexe gegen die Durchsetzung weiterer Regulierung zei-
gen. Ich sage: Wir werden — dazu gibt es hier einen breiten Konsens — darauf behar-
ren, dass wir wirklich eine neue Verfassung fur die internationalen Finanzmarkte
bekommen, damit sich eine solche Krise nie wiederholt.

Als wir wahrend unserer G8-Prasidentschaft den G8-Gipfel in Heiligendamm ausge-
richtet haben, haben wir die bittere Erfahrung gemacht, dass keinerlei Bereitschaft
dazu da war, eine Regulierung der Finanzmarkte, zum Beispiel bei den Hedgefonds,
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durchzusetzen. Keine zwei Jahre spater — im Grunde ein Jahr spater; da fing das
alles in massiver Weise an — hat sich herausgestellt, dass dies ein grof3er Fehler
war. Wir kdnnen uns deshalb auch nach der Schaffung einer neuen Finanzmarktver-
fassung kein Erlahmen der Anstrengungen und keine Ruckkehr zu

"Business asusual” leisten.

Ich bin der tiefen Uberzeugung, dass wir die Prinzipien der sozialen
Marktwirtschaft weltweit verankern missen; denn es geht nicht nur um eine Regu-
lierung einzelner Produkte und um eine bessere Aufsicht, sondern es geht um die
grundséatzliche Herangehensweise. Es geht um die Frage, was die Aufgabe des
Staates ist. In der sozialen Marktwirtschaft ist die Aufgabe des Staates, Huter der
sozialen Ordnung zu sein, Huter der gesellschaftlichen Ordnung zu sein. Genau dies
muss umgesetzt werden. Das geht nicht mehr in einem Land allein, das geht nicht
mehr in der Europaischen Union allein, das muss international geschehen, und dem
darf sich keiner entziehen.

Wir werden manchmal daflr gescholten, dass wir dies immer wieder in den Mittel-
punkt stellen. Ich will an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass die Entwick-
lung der sozialen Marktwirtschaft zuriickgeht auf die Lehren aus der ersten Weltwirt-
schaftskrise, die Ende der 20er-Jahre, Anfang der 30er-Jahre herrschte. Hier waren
die europaischen Schlussfolgerungen gerade das, was uns zur sozialen Marktwirt-
schaft gefuhrt hat. Es geht genau um die Rolle des Staates: Er muss fairen Wettbe-
werb garantieren. Wir sollten deshalb, glaube ich, an einer Charta der nachhaltigen
Wirtschaftsentwicklung arbeiten, in der wir solche Prinzipien zugrunde legen. Wir
sollten dies im September auf dem G20-Gipfel in Pittsburgh ein Stiick weiterbringen.

Einige der Hausaufgaben, die sich aus den Londoner Verpflichtungen ergeben, ha-
ben wir bereits gemacht. Dazu gehort die Schaffung einer europaischen Finanzauf-
sicht; die Grundsatzbeschlusse dafiir haben wir beim letzten Rat getroffen. Die Ver-
einigten Staaten von Amerika haben ebensolche Vorschlage fur eine bessere Regu-
lierung gemacht. Es kommt jetzt darauf an, dass die Aufsichtsbehoérden, die es zum
Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika und in der Europaischen Union ge-
ben wird, an die Banken nicht wieder unterschiedliche Kriterien anlegen. Diese Krite-
rien missen gleich sein, damit wir ein verninftiges Feld bekommen, auf dem ein fai-
rer Wettbewerb stattfinden kann. Eine Aufgabe wird also die internationale Abstim-
mung sein.

Wir werden in L’Aquila naturlich auch dartiber sprechen, dass die multilateralen
Organisationen wie das Financial Stability Board oder der IWF eine zusétzliche Be-
deutung bekommen, um bewerten zu kbénnen, wie sich die einzelnen Regionen auf-
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stellen und ob Kriterien vergleichbar sind; denn die allermeisten grol3en Finanz-
institute arbeiten grenz- und kontinenttibergreifend, weshalb sie nach einheitlichen
Malstaben gefuhrt werden missen.

Wir werden ebenfalls dariiber sprechen mussen, wie wir nach der Krise vorangehen.
Eines ist klar: Die hohen Risiken, die eingegangen wurden, um nicht nachhaltiges
Wachstum zu fordern, waren die Ursachen dieser Krise. Es ist richtig, dass wir die
Krise jetzt bekampfen. Das wird auch noch eine ganze Weile so anhalten. Aber wir
missen international auch vereinbaren, wie wir weiter fir nachhaltiges Wachstum
arbeiten, wenn wir den Stand der Wirtschaftsentwicklung aus der Zeit vor der Krise,
also 2007, 2008, wieder erreicht haben.

Mit dem Beschluss Uber die Schuldenbremse haben wir in Deutschland einen ganz
wesentlichen Eckpunkt gesetzt, der auch von der OECD ausdriicklich gewurdigt wird.
Wir sind aber weit und breit das einzige Land — das muss ich so sagen —, das eine
solche Art von Selbstbindung getroffen hat, um nach der Mitte des nachsten Jahr-
zehnts einen ganz klaren und nachhaltigen Wachstumspfad zu begehen.

Deshalb ist es wichtig, dass wir einerseits schnell aus der Krise herauskommen, Herr
Oppermann, und andererseits wieder eine nachhaltige Entwicklung erreichen.

Ein Punkt, durch den der weltwirtschaftliche Erholungsprozess erheblich beeinflusst
werden kann, ist die Gefahr von protektionistischen Mal3hahmen. Wir missen
hier sehr aufpassen. Es gibt eine allgemeine Verpflichtung aller Teilnehmerstaaten
des Londoner Gipfels, keinen Protektionismus zuzulassen. Aber es gibt eben Klau-
seln, die hier und da diese Gefahr in sich bergen. Ob es nun "Buy American” oder
"Buy Chinese" ist: Wir missen hierauf ein klares Augenmerk legen.

In den Verhandlungen auf dem G8Gipfel werden wir uns noch einmal der Vollendung
der Doha-Runde zuwenden. Nach fast vier Jahren, die ich jetzt Bundeskanzlerin bin,
mag man gar nicht mehr von dem immer gleichen Projekt sprechen; aber es bleibt so
dringlich, wie es vor einigen Jahren war. Es muss ein Fortschritt bei dieser Doha-
Runde erreicht werden.

Ich sehe, dass die neue amerikanische Administration hier sehr viel offener ist. Ich
hoffe, dass Indien nach der Wahl und andere Lander ebenfalls die Bereitschaft zu
mehr Offenheit aufbringen.

Ich denke, dass wir durch die Vielzahl von internationalen Konferenzen in diesem
Jahr spatestens im nachsten Jahr auch Klarheit Gber die Zukunft der verschiedenen
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Tagungsformate haben werden. Wir haben jetzt die G 20, die G 8 und die G 5 sowie
die Major Economies, wie es so schon heif3t, im Klimaschutz. Ich denke, dass G 20
das Format sein sollte, das wie ein Uberwélbendes Dach die Zukunft bestimmt. Hier
gibt es eine gewisse Reprasentativitat zumindest der wirtschatftlich starken Lander.

Um zu einer wirklichen Akzeptanz zu kommen, wird es aber darauf ankommen, dass
man weltweit eine enge Verbindung zu den regionalen Wirtschaftsorganisationen halt
— sowohl zur Afrikanischen Union als auch zur NAFTA, zu den lateinamerikanischen
Organisationen und zu den asiatischen Zusammenschliissen —, um nicht einzelne
Lander auszugrenzen. Das Format G 8 wird genutzt werden, um Vorbesprechungen
durchzufiihren. Die eigentlich relevanten, globalen Beschlisse werden nach meiner
Uberzeugung dann innerhalb eines gréReren Formats geféllt werden.

Der zweite wichtige Punkt in L’Aquila wird das Klima sein. Am Ende des Jahres fin-
det in Kopenhagen eine weltweite Klimakonferenz statt, auf der ein Nachfolgeab-
kommen fir Kioto verabschiedet werden soll, das heil3t ein Abkommen fiir die Zeit
nach 2012 bis mindestens zur Mitte des Jahrhunderts. Deshalb ist es gut, dass der
neue amerikanische Prasident, Barack Obama, das Format der Treffen der grof3en
Wirtschaften weiterfihrt und dass wir in L’Aquila die Verhandlungen in Kopenhagen
vorbereiten kénnen. Die danischen Gastgeber werden zu diesem Tagesordnungs-
punkt nach L’Aquila kommen. Wir sehen eine bestimmte Bewegung, die uns zuver-
sichtlich macht, dass wir im Dezember zu Ergebnissen kommen.

Ganz konkret meine ich damit die Gesetze, die in der letzten Woche im amerikani-
schen Abgeordnetenhaus verabschiedet wurden. Sie stellen zwar eine Trendwende
dar, bringen uns aber nicht automatisch zu dem Ziel, das wir bis 2050 erreichen wol-
len. Deshalb wird es wichtig sein, dass sich in den Dokumenten von L’Aquila noch
einmal ein ganz klares Bekenntnis zu dem 2Grad-Ziel findet. Dass diese Gesetze
eine Trendwende bedeuten, wird klar, wenn man sich einmal vor Augen fihrt, was in
den Vereinigten Staaten von Amerika bis jetzt hart erkampft werden musste. In Heili-
gendamm waren wir froh, als festgeschrieben wurde, dass wir ernsthaft betrachten
wollen, ob wir eine Halbierung der CO,-Emis-sionen bis 2050 zustande bringen. In
L’Aquila werden wir ein deutliches Bekenntnis zu dem 2-Grad-Ziel — dem Ziel, dass
sich die weltweite Temperatur um nicht mehr als 2 Grad erhéht — formulieren.

— Bis 2050 selbstverstandlich.

Wir werden aul3erdem — darin liegt das eigentliche Arbeitsfeld bis Dezember — um
mittelfristige Ziele ringen mussen. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben mit
diesem Gesetz das mittelfristige Ziel von 17 Prozent Reduktion, bezogen auf den
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Zeitraum von 2005 bis 2020, beschlossen. Darin kommt natirlich zum Ausdruck,
dass die Vereinigten Staaten zwischen 1990 und 2005 diesbezuglich nichts gemacht
haben. Ich glaube, wir sollten die Diskussion ermutigend fuhren, weil wir das Ziel oh-
ne die Vereinigten Staaten von Amerika nicht erreichen kdnnen. Deshalb spreche ich
von einer Trendwende.

Immerhin ist in diesem Gesetz ein CO,-Zertifikate-Regime vereinbart worden, wo-
nach in Zukunft 85 Pro-zent der CO,-Emissionen einer Zertifizierungspflicht unterlie-
gen. Das ist sehr ambitioniert. Nach den Diskussionen, die wir hier gefiihrt haben,
kann sich jeder vorstellen, dass die Erreichung dieses Ziels — auch mit Blick auf den
Senat — nicht ganz einfach sein wird.

Ich will dennoch sagen: Europa hat eindeutig die Fihrung. Wir wollen, bezogen auf
1990, sehr viel deutlichere Reduktionsziele erreichen. Mit diesem Fuhrungsanspruch
werden wir auch weiterhin diejenigen sein, die ermutigen, antreiben und gemeinsam
mit den Vereinigten Staaten von Amerika die Schwellenlander in diese Debatte ein-
beziehen.

Selbst wenn wir unsere CO,-Emissionen bis 2050 nicht nur um 80 Prozent reduzie-
ren — wie Deutschland und Amerika es wollen —, sondern um 100 Prozent, ware es
bei dem jetzigen Anstieg der Emissionen nicht mehr mdglich, das 2-Grad-Ziel ohne
die Schwellenlander zu erreichen. Das wird Gegenstand der Diskussionen sein, die
wir mit unseren Partnern in Indien, China und in anderen Schwellenlandern flhren
mussen.

Ein weiteres Thema wird die Entwicklungshilfe sein. Diesbeziiglich gibt es vielfache
Versprechungen und Verpflichtungen, die wir tbernommen haben. Deutschland ist
inzwischen der zweitgrof3te Zahler von Entwicklungshilfe weltweit. Das kann sich
wirklich sehen lassen. Wir haben unsere Entwicklungshilfeleistungen in der Krise
bewusst nicht reduziert, sondern wir haben das Gegenteil getan. Wir sind der Mei-
nung, dass wir diesen Pfad weitergehen mussen.

Ich sage das nicht nur mit Blick darauf, dass viele Menschen in den Entwicklungs-
landern viel harter von der Krise betroffen sind als wir, sondern auch mit Blick auf
unsere Situation als Exportnation, die ein massives Interesse an einer guten Entwick-
lung, zum Beispiel des afrikanischen Kontinents, hat. Afrika hatte Uber die letzten
Jahre ein konstantes Wachstum von 5 Prozent. Dort sind neue Markte zu erschlie-
Ben. Wenn dies nicht mehr stattfindet, wenn das gesamte Kapital abgezogen wird,
dann geht es nicht nur den afrikanischen Landern schlechter, sondern dann fehlen
auch uns Exportmdglichkeiten.
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Wer sich einmal mit Flichtlingsfragen — auch im Hinblick auf den afrikanischen Kon-
tinent — befasst, wer sieht, was im Stiden Europas, was auf dem Mittelmeer los ist,
welche Arbeit die européaische Agentur FRONTEX da zu leisten hat, der weil3, dass
wir hier bei uns ein Riesenproblem bekommen werden, wenn wir nicht fur verninftige
Lebensbedingungen vor Ort sorgen. Auch deshalb ist Entwicklungshilfe wichtig.

Wenn wir uns mit den afrikanischen Regierungschefs treffen, wird die
Ernahrungssicherung ein besonderer Schwerpunkt sein. Jedem sechsten Blrger
auf der Welt fehlt es an ausreichender Nahrung. Deshalb ist dieser Punkt von grof3er
Bedeutung. Deutschland hat sich an dem globalen Partnerschaftsprogramm fur Er-
nahrung kraftvoll beteiligt, und wir werden auch dafur einstehen, dass dieses Pro-
gramm weiterentwickelt wird. Ich sage: In der jetzigen Zeit darf es hier keine Kiirzun-
gen geben, sondern wir missen diese Lander ganz entschieden unterstitzen.

Am ersten Abend des Gipfels in L’Aquila werden wir uns mit den auf3en- und
sicherheitspolitischen Fragen beschaftigen, dies dann noch einmal zusammen mit
den G-5-Landern. Hier steht das Thema Iran im Zentrum der Diskussion. Wir sind
Zeugen brisanter und vor allen Dingen erschreckender Ereignisse geworden. Ich hof-
fe, dass von dem Treffen die starke Botschaft der Geschlossenheit ausgeht, dass
Demonstrations-, Birger- und Menschenrechte unteilbar sind und auch fur den Iran
gelten, dass unsere Gedanken bei den Menschen sind, die jetzt verhaftet werden —
es werden taglich mehr —, und dass wir auch alles daransetzen werden, diese Men-
schen nicht aus den Augen zu verlieren.

Ich weil3 noch aus der Zeit der DDR, wie wichtig es war, dass sich Menschen auf der
Welt darum gekimmert haben, wer in Bautzen oder Hohenschénhausen sitzt, und
dass man bestimmte Dinge nicht vergessen hat. Der Iran muss wissen: Gerade in
den Zeiten moderner Kommunikationsmittel werden wir alles daransetzen, diese
Menschen nicht aus den Augen zu verlieren und ihnen so, wie wir kdnnen, zu helfen.

Die Fuhrung im Iran muss wissen: Wenn sie einen verninftigen Weg geht, dann wol-
len wir, dass der Iran eine gedeihliche Entwicklung nimmt. Das gilt auch fiir unseren
Ansatz im Nuklearprogramm. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir uns
auch nicht scheuen, unsere Meinung zu sagen und auch mit denen solidarisch zu
sein, die wie die Angehoérigen der britischen Botschatft jetzt einzeln unter Druck ge-
setzt werden sollen.

Naturlich bleibt das Thema Nuklearpolitik auf der Tagesordnung. Ich habe mit dem
amerikanischen Prasidenten Barack Obama letzte Woche ausfihrlich dartiber ge-
sprochen und unterstiitze noch einmal ausdrticklich das Angebot von Prasident
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Obama zu Direktgesprachen mit dem Iran. Wir werden das flankieren. Wir werden
sehr einig an die Sache herangehen.

Wir kdnnen nicht zulassen — weil die Situation im Iran so ist, wie sie ist —, dass wir
uns um das Thema nukleare Bewaffnung des Iran nicht mehr kimmern. Das wére
ganz falsch, und deshalb missen wir hier einen international abgestimmten Weg ge-
hen.

Prasident Obama wird vor dem G-8-Gipfel zu einem ausfihrlichen Besuch nach
Moskau reisen. Ich winsche mir, dass dies ein erfolgreicher Besuch wird. Denn wir
wollen als Bundesregierung, aber auch als Deutscher Bundestag eine enge Partner-
schaft mit Russland. Wir wollen, dass Russland auch in sdmtlichen internationalen
Konfliktfallen — von Iran Uber Afghanistan bis zu der Frage Nordkorea — mit uns zu-
sammenarbeitet.

Ein wichtiger Punkt der Gesprache wird die Abriistung und Rustungskontrolle
sein: Abrustung im konventionellen Bereich und Ristungskontrolle im umfassenden
Sinne. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir auch auf dem G-8-Gipfel noch einmal
dariiber sprechen, dass der Nichtverbreitungsvertrag im nachsten Jahr wirklich ge-
starkt wird. Denn der Kampf gegen Proliferation im nuklearen Bereich ist eine der
ganz grof3en He-rausforderungen.

Wir werden in L’Aquila auch tber Afghanistan sprechen. Unsere Trauer um die in
der vergangenen Woche gefallenen Soldaten eint uns in diesem Hause. Sie hat uns
erneut vor Augen gefihrt, dass wir hier weiterhin vor grof3en, schwierigen und ge-
fahrlichen Herausforderungen stehen.

Aber ich sage auch: Ziel und Strategie des Einsatzes der NATO und unseres zivilen
Engagements sind ohne verniinftige Alternative. Wir haben nach meiner Uberzeu-
gung mit der vernetzten Sicherheit den richtigen Ansatz. Wir haben auf dem NATO-
Gipfel in Baden-Baden und Stral3burg dartber eine internationale und gemeinsame
Haltung in der NATO gefunden. Wir haben das Ziel, dass in Afghanistan die Streit-
krafte und die Polizeikrafte die Sicherheit des Landes selber garantieren kdnnen.
Das geht heute noch nicht. Dazu bedarf es der internationalen Hilfe. Wir sind mit
Einverstandnis der afghanischen Regierung in Afghanistan

— ich will das noch einmal betonen —, und wir werden vor dieser Aufgabe nicht weg-
laufen, sondern wir werden sie Schritt fur Schritt erfullen.
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Neben allem, was uns bedriickt, kbnnen wir sagen, dass es Fortschritte gibt. Im Au-
gust wird zum zweiten Mal ein Préasident in Afghanistan gewahlt. Ich hoffe, dass die-
se Wahl zu einer Starkung der Demokratie in Afghanistan fihren wird.

Grol3e Sorgen bereitet uns naturlich — auch dariiber wird in L’Aquila gesprochen
werden — die Situation in Pakistan. Ohne eine verniinftige Entwicklung Pakistans
wird es in Afghanistan nicht zu einer Beruhigung kommen. Diese beiden Lander
hangen, obwohl sie ganz unterschiedlich sind, auf das Engste miteinander zusam-
men. Die Europaische Union hatte mit dem pakistanischen Présidenten — der Bun-
desaufenminister und ich haben das noch einmal auf bilateraler Ebene getan — ge-
sprochen. Es ist uniibersehbar, dass die Aufgaben riesig sind und deshalb eine in-
ternationale Strategie dringend notwendig ist, die deutlich macht, wie wir mit Pakistan
umgehen.

Der letzte Punkt wird der Nahostfriedensprozess sein. Hier sind wichtige Anregun-
gen durch die Kairoer Rede von Prasident Obama sowie die Aktivitaten des Beauf-
tragten Mitchell und des Nahostquartetts in der Region gegeben worden. Ich glaube,
es ist jetzt wichtig, dass alle Seiten Zugestandnisse machen. Dazu gehoéren die Fra-
gen des Siedlungsbaus. Es muss nach meiner festen Uberzeugung hier einen Stopp
geben. Ansonsten werden wir nicht zu einer Zweistaatenldsung kommen, die wir
dringend brauchen: zu einem judischen Staat Israel und einem palastinensischen
Staat, der in Sicherheit leben kann.

Der G-8-Gipfel wird eine Zwischenetappe im Hinblick auf das G-20-Gipfeltreffen in
Pittsburgh im September und die Kopenhagen-Konferenz im Dezember sein. Ich ha-
be das am Anfang dieses Jahres gesagt, und ich sage das jetzt wieder: Aufgrund der
Probleme, die wir haben, aufgrund des Zeitplans, den wir in Bezug auf das Klimaab-
kommen haben, und durch die Tatsache, dass wir eine neue amerikanische Admi-
nistration haben, die viele Themen neu und anders angeht, wird dies ein entschei-
dendes Jahr fir die Frage sein, ob die Welt am Ende dieses Jahres glaubt, dass wir
global zusammenarbeiten kdnnen, dass Politik die Globalisierung gestalten will, oder
ob wir eher Enttauschung zuriicklassen. Ich darf Ihnen sagen: Die ganze Bundesre-
gierung und auch ich personlich werden uns mit aller Kraft daftir einsetzen, dass dies
ein erfolgreiches Jahr ist, damit Politik insgesamt den Anspruch erheben kann, dass
die Globalisierung menschlich gestaltet wird.

— Sie sollten lieber Ihren Beitrag zu all dem leisten, Herr Trittin.

Der Gipfel findet in L’Aquila statt, weil die Region von einem schrecklichen Erdbeben
erschittert wurde. Es ist inzwischen ein Ort des Wiederaufbaus und der Zuversicht.
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Wir wollen gerade an diesem Ort gute Ergebnisse erzielen. Ich will in diesem Zu-
sammenhang noch einmal darauf hinweisen, dass Deutschland beim Wiederaufbau
in diesem Erdbebengebiet hilft, auch in der Stadt Onna, in der am 11. Juni 1944 die
Wehrmacht 17 unschuldige Zivilisten umgebracht hat. Nichts deutet besser darauf
hin, wie sich die Zeiten geédndert haben, als die Tatsache, dass Deutschland jetzt
hilft, diesen Ort wiederaufzubauen, auch die zerstorte Kirche. 90 Prozent der Gebau-
de dort sind zerstort. Jede Familie hat ein Opfer zu beklagen. Ich glaube, wir zeigen
damit die Solidaritat, die heute auf der Welt notwendig ist, damit wir alle besser leben
konnen.

Herzlichen Dank.

Quelle: Regierung Online

AulRenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier im Interview
mit der dsterreichischen Tageszeitung , Der Standard”,
am 10. Juli 2009

Deutschland ist mit 3.200 Soldaten in Afghanistan vertreten, Osterreich nur mit weni-
gen Kréaften. Werden Sie mehr Unterstitzung einfordern, wenn Ihr ¢sterreichischer
Kollege Michael Spindelegger Sie heute in Berlin besucht?

Wir verfolgen in Afghanistan ein gemeinsames Ziel: Dem Land zu helfen, wieder auf
die eigenen Beine zu kommen. Das ist alles andere als ein leichter Einsatz. Aber wir
werden solange dort bleiben, bis die Afghanen selber flr Sicherheit sorgen kdnnen.
Was das dsterreichische Engagement betrifft: Gut vorstellen kénnte ich mir, dass wir
gemeinsam noch mehr tun fir Ausbildung und Aufbau der Polizei.

Seite an Seite marschieren Wien und Berlin bei den Ubergangsfristen fiir Arbeitneh-
merfreiztgigkeit. Nur die beiden Staaten haben verlangert. Warum braucht Berlin
diese Abschottung?

Schauen Sie, wir haben bundesweit eine Arbeitslosenquote von acht Prozent, in den
neuen Bundeslandern gar 14 Prozent. Das ist immer noch alles andere als eine ent-
spannte Lage, und die Wirtschaftskrise kdnnte sie noch verscharfen. In dieser Situa-
tion fiihrte an einer Verlangerung der Ubergangsfristen kein Weg vorbei. Im tbrigen
kann von einer vollen Abschottung bei uns genauso wenig wie in Osterreich die Re-
de sein: Unter bestimmten Voraussetzungen ist der Zugang zum Arbeitsmarkt fir
unsere 6stlichen EU-Nachbarn bereits jetzt moglich. Es gibt bilaterale Absprachen fur
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saisonale Beschaftigungsverhaltnisse. AulRerdem sind seit Jahresbeginn die Zu-
gangsbedingungen fir Akademiker deutlich erleichtert.

Ihr 6sterreichischer Kollege Spindelegger macht sich gemeinsam mit Rumaéanien fur
eine EU-Strategie fur den Donauraum stark. Wie bewerten Sie dies?

Auch wir sind Donauanrainer, und deshalb ist auch fur uns die regionale Zusammen-
arbeit im Donauraum wichtig. Eine EU-Strategie fur diesen Raum kann ein nutzliches
zusatzliches Instrument sein. Es wiirde auch die Chance bieten, die verschiedenen
Einzelinitiativen wie etwa den Prozess der Donaukooperation und den Regionalen
Kooperationsrat noch starker zusammenzufthren.

Der Beitritt Kroatiens hingegen verzogert sich. Misste sich nicht Deutschland als
grofdtes EU-Land Schlichter im kroatisch-slowenischen Grenzstreit sein?

Es ist sehr bedauerlich, dass der Streit immer noch nicht beigelegt ist. Aber Deutsch-
land ist hier nicht in der Rolle eines Schlichters. Wir unterstiitzen die Bemihungen
der Kommission und der jeweiligen Prasidentschaft. Die Vorschlage von Kommissar
Rehn gehen in die richtige Richtung, sie liegen immer noch auf dem Tisch. Ich kann
nur raten, die Gesprache auf dieser Grundlage ziigig wieder aufzunehmen. Es ist
wirklich nur schwer zu akzeptieren, dass die Erweiterungsverhandlungen wegen ei-
ner solchen bilateralen Frage blockiert sind.

Kanzlerin Angela Merkel will nach dem Beitritt Kroatiens bei der EU-Erweiterung eine
Pause einlegen. Teilen Sie diese Ansicht?

Richtig ist: Jeder weitere Erweiterungsschritt muss mit grof3er Bedacht und zu festen
Bedingungen getan werden. Allerdings ist es auch eine Frage unserer eigenen
Glaubwirdigkeit, dass wir Verpflichtungen erfillen, die wir selbst eingegangen sind.
Das betrifft die europaische Perspektive des westlichen Balkans genauso wie die
Beitrittsverhandlungen mit der Turkei. Klar ist, auch EU-intern missen wir unsere
Hausaufgaben machen und die institutionellen Voraussetzungen schaffen, damit die
EU Uberhaupt in der Lage ist, neue Mitglieder aufzunehmen.

Merkel will keinen ,roten” EU-Kommissar mehr. Lasst sich die SPD das gefallen?

Was auch immer Sie dazu lesen: Tatsache ist, dass bisher nur die SPD einen hoch-
karatigen Kandidaten nominiert hat. Das ist Martin Schulz, und daran halten wir fest.
Uber die Aufgabenverteilung reden wir im Herbst, wenn die Ernennung der neuen
Kommission erfolgt. Aber nattrlich bewerben wir uns um eines der Schliisselres-

sorts.
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Quelle: Homepage des Auswartigen Amtes

Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
bei den Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag
des Paneuropéaischen Picknicks in Sopronpuszta
am 19. August 2009

Sehr geehrter Herr Prasident,
sehr geehrter Herr Minister,
Herr BUrgermeister,

Herr Magas,

Herr Kaiser,

meine Damen und Herren,

ich freue mich, heute anlasslich des 20. Jahrestages des Paneuropaischen Picknicks
hier in der Nahe der Stadt Sopron an diesem historischen Platz zu sein, und mdchte
ein Dankeschon aller Deutschen an Ungarn aussprechen. Gute ldeen — die Idee zu
diesem Paneuropéaischen Picknick war eine ganz ungewohnliche Idee — kdnnen ein
grof3er Beitrag zur Geschichte sein. Das hat dieses Picknick gezeigt.

Die Organisatoren aus Sopron und Debrecen und viele andere, auch die damaligen
ungarischen Reformer um Ministerprasident Németh und Staatsminister Pozsgay,
der mit Otto von Habsburg auf der anderen Seite die Schirmherrschaft Gber das
Picknick tbernommen hat, haben das Tor zur Freiheit von, wie Sie eben sagten,
zwei gefangenen Volkern ein Stlick weit — ich sage: ein unumkehrbares Stiick weit —
geoffnet.

Die Stunden der Offnung eines Grenztores — ich freue mich, gleich noch Zeugen von
damals treffen zu kénnen; keiner wusste damals, wie diese Stunden ablaufen wiir-
den — wurden von denen aus der damaligen DDR genutzt, die hier im Umfeld cam-
pierten. Sie, immerhin fast 700 Menschen, haben diese kurze Zeit genutzt, um in die
Freiheit zu gehen. Ungarn hat sozusagen dem Freiheitswillen von Deutschen aus der
ehemaligen DDR so etwas wie Fligel verliehen. — Vieles im damaligen Ungarn war
aus der Sicht der ehemaligen Burgerinnen und Burger der DDR sowieso schon et-
was naher am Westen, als es bei ihnen der Fall war. — Die kurze Offnung des
Grenztores besiegelte im Grunde eine Unumkehrbarkeit. Dieses Grenztor konnte nie
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wieder geschlossen werden. Es hat nur noch wenige Monate gedauert, bis die ge-
samte Mauer des Kalten Krieges in sich zusammenbrach.

Ich méchte denjenigen ein Dankeschoén fur ihren Mut aussprechen, die in Ungarn
und auf der dsterreichischen Seite damals mit diesem Picknick betraut waren, die es
organisiert und auch tGberwacht haben. Ich méchte auch den ehemaligen Blirgerin-
nen und Burgern der DDR ein Dankeschdn aussprechen, die die Gunst der Stunde
genutzt haben und der DDR-FlUhrung damit ihren Willen zur Freiheit unmittelbar do-
kumentiert haben.

Geschichte wird geschrieben, indem sie sich aus kleinen, mutigen Schritten von ein-
zelnen Menschen zusammensetzt. Das, was hier passiert ist, ist so ein Stick Ge-
schichte. Die Bundesrepublik Deutschland und die Menschen in Deutschland werden
nicht vergessen, welchen Beitrag Ungarn dafir geleistet hat, dass wir alle heute in
Freiheit leben durfen. Ich freue mich darlber, dass wir heute zusammenarbeiten in
einer Européischen Union, die den Namen "europdisch” verdient, sowie in Bundnis-
sen, und dariber, dass uns die Freiheit vereint und uns keine Diktatur mehr von an-
deren, die in Freiheit leben, trennt.

Herzlichen Dank, liebe ungarische Freunde! Herzlichen Dank, Herr Blrgermeister!

Quelle: Homepage der Bundesregierung

DEUTSCHLAND / BUNDESWEHR

Rede des Bundesministers der Verteidigung, Dr. Franz Josef Jung
anlasslich der Trauerfeier in der Evangelischen Stadtkirche Bad
Salzungen am 02. Juli 2009

Sehr geehrte Familie Brunn, sehr geehrte Familie Meiling, sehr geehrte Familie
Schleiernick, Soldatinnen und Soldaten des Panzergrenadierbataillons 391 und des
Fallschirmjagerbataillons 263, sehr geehrter Herr Ministerprasident, sehr geehrter
Herr Wehrbeauftragter, sehr geehrte Frau Vorsitzende des Verteidigungsausschus-
ses des Bundestages, sehr geehrte Mitglieder des Bundestages und der Landtage,
sehr geehrter Herr General Schneiderhan, verehrte Trauergemeinde!

Wir nehmen heute Abschied. Abschied vom Sohn, vom Bruder, vom Freund und vom
Kameraden. Hauptgefreiter Martin Brunn, Hauptgefreiter Oleg Meiling und Hauptge-
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freiter Alexander Schleiernick sind am 23. Juni bei Kunduz im Einsatz fiir den Frie-
den gefallen.

Wir trauern und sind tief erschittert Gber den Verlust dieser guten Soldaten. Er fihrt
uns deutlich vor Augen, welch hohen Preis wir zahlen, damit wir in Deutschland in
Frieden und Freiheit leben kénnen. Ihnen, den nachsten Angehdérigen, den Kamera-
den und den Freunden spreche ich meine aufrichtige Anteilnahme und mein tief
empfundenes Mitgefihl aus.

Ich tue dies auch im Namen der Bundesregierung, an der Spitze unsere Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel.

Martin Brunn wére gestern 24 Jahre alt geworden. Er war bereits gelernter Koch, als
er am 1. Januar 2008 in die Bundeswehr eintrat. Er diente zunachst beim Aufkla-
rungsbataillon 13 in Gotha und kam am 1. Oktober zum Panzergrenadierbataillon
391 nach Bad Salzungen. Hier entschied er sich fur einen freiwillig langeren Wehr-
dienst von 23 Monaten und liel3 sich zum Kraftfahrer ausbilden.

Hauptgefreiter Brunn war ganz besonders aufgrund seiner Freundlichkeit bei den
Kameraden beliebt. Gelegentlich kochte er fiir sie und er tat dies gern.

Alexander Schleiernick wurde am 13. Oktober 1985 geboren. Er trat als gelernter
Zentralheizungs- und Luftungsbauer am 1. Juli 2006 als Soldat auf Zeit fur vier Jahre
beim Fallschirmjagerbataillon 263 seinen Dienst an. Er war begeisterter Fallschirm-
springer.

Hauptgefreiter Schleiernick meldete sich freiwillig, als Verstarkung fiir das 20. Ein-
satzkontingent gebraucht wurde. Er war ein lebensfroher junger Mann, der Fuf3ball
liebte, viel las und sich immer anbot, wenn Hilfe notwendig war.

Oleg Meiling ist der jingste unter den Gefallenen. Er wurde nur 21 Jahre alt. Auch er
absolvierte zuerst eine zivile Ausbildung, und zwar als Einzelhandelskaufmann, be-
vor er am 1. Oktober 2007 in die Bundeswehr eintrat. Im Panzergrenadierbataillon
391 in Bad Salzungen wurde er zum Scharfschiitzen ausgebildet.

Hauptgefreiter Oleg Meiling war ein freundlicher und hilfsbereiter junger Mann und
ein begeisterter aktiver Ful3baller. Auch er war bei seinen Kameraden sehr beliebt.
Seine Vorgesetzten schatzten seine positive Einstellung zum Soldatenberuf und sein
grof3es dienstliches Engagement.
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Die drei Soldaten, um deren Verlust wir heute trauern, gehorten alle der Schutzkom-
panie in Afghanistan an, die das regionale Wiederaufbauteam in Kunduz unterstutzt.
Am 23. Juni erhielt die Schutzkompanie den Auftrag, westlich des Flusses Kunduz
aufzuklaren.

Die Soldaten sollten dabei eine verkehrswichtige Stral3e auf versteckte Sprengfallen
Uberprufen, damit die Menschen in der Region diese Stral3e wieder sicher befahren
konnen. Dabei gerieten unsere Soldaten unter Beschuss. Die Patrouille erwiderte
das Feuer. Im Verlauf des Gefechts geriet ihr Transportpanzer von der Stral3e ab. Er
rutschte in einen Wassergraben, stirzte um und blieb auf dem Dach liegen.

Vier Soldaten der siebenkdpfigen Besatzung konnten sich aus dem Fahrzeug retten.
Fur die drei gefallenen Soldaten kam jede Hilfe zu spét. Die Hauptgefreiten Martin
Brunn, Alexander Schleiernick und Oleg Meiling starben bei einem Auftrag, der das
Leben anderer schiitzen sollte.

Sie wurden mitten aus dem Leben gerissen: in der Folge eines hinterhaltigen und
verbrecherischen Anschlages! Ihr Tod reif3t eine Licke in unser Leben. Niemand
kann Eltern und unmittelbare Angehdrige Uber diesen Verlust hinwegtrésten. Und
auch die Freunde und Soldaten, ganz besonders in Bad Salzungen und Zweibr-
cken, vermissen die Kameraden an ihrer Seite.

Der gewaltsame Tod dieser drei jungen Menschen konfrontiert uns alle mit der Frage
nach dem Sinn dieses Einsatzes in Afghanistan. Wir, die Mitglieder der Bundesregie-
rung und die Mitglieder des Bundestages, haben die Soldaten nach Afghanistan ge-
schickt.

Wir tragen die Verantwortung, und wir sind Ihnen heute eine Antwort schuldig. Meine
Antwort ist klar und eindeutig: Wir sind in Afghanistan, weil wir die Sicherheit der
Biargerinnen und Birger Deutschlands schitzen. Das ist unsere Pflicht und unser
verfassungsmalfiger Auftrag.

In den Worten der Praambel unseres Grundgesetzes: ,Im Bewusstsein seiner Ver-
antwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtig-
tes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen”. In Afghanistan
dienen wir dem Frieden der Welt, indem wir das Ubel des Terrorismus an seiner
Quelle bekampfen.
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Wir haben es dabei mit einem zynischen und riucksichtslosen Gegner zu tun, fur den
Menschenleben nicht zahlen. Sie missbrauchen die Zivilbevolkerung als menschliche
Schutzschilde und schiel3en selbst auf Sanitater.

Und sie zielen darauf, die 6ffentliche Meinung in Deutschland zu beeinflussen, damit
wir uns zurlickziehen und sie ihr verbrecherisches Ziel erreichen. Das wird ihnen
nicht gelingen. Leider verkennen einige auch bei uns diese Gefahr fur unsere Si-
cherheit.

In der Trauer um den Verlust, durfen wir uns nicht den Blick auf das in Afghanistan
erreichte verstellen lassen. Afghanistan war das Ausbildungscamp und Domizil fir
den internationalen Terrorismus. Wir haben Afghanistan von dem terroristischen Re-
gime der Taliban befreit. Wir helfen den Afghanen dabei, Stabilitat zu erreichen und
ihre Sicherheit wieder selbst in die Hand zu nehmen.

Das Ziel unseres Stabilisierungseinsatzes ist klar: ein stabiles und sicheres afghani-
sches Staatswesen.

Wir setzen uns fir ein Afghanistan ein, das sich seiner inneren und auf3eren Feinde
sowie des Terrorismus und der organisierten Kriminalitdt erwehren kann. Diejenigen,
die jetzt an Rickzug denken, wirden Afghanistan wieder in die Hande der Taliban
geben. Genau das ist es, was die Taliban erreichen wollen.

Und das dirfen wir auch im Interesse unserer Sicherheit nicht zulassen. Wir werden
daher in unserem Engagement nicht nachlassen und uns weiterhin Hand in Hand mit
der internationalen Gemeinschaft und der afghanischen Armee und der afghanischen
Polizei den Handlangern des Terrorismus entschieden in den Weg stellen.

Das sind wir Martin Brunn, Alexander Schleiernick und Oleg Meiling schuldig!

Staat und Soldaten sind durch gegenseitige Treue miteinander verbunden. Dies ver-
pflichtet uns alle. Unsere Soldatinnen und Soldaten schwéren in ihrem Eid, der Bun-
desrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des Deut-
schen Volkes tapfer zu verteidigen. Die Soldaten der Bundeswehr stehen zu diesem
Eid.

Sie erfiillen ihren gefahrlichen Auftrag in der festen Uberzeugung, damit dem Schutz
und der Sicherheit der Biurgerinnen und Burger unseres Landes zu dienen. Auch die
Hauptgefreiten Martin Brunn, Alexander Schleiernick und Oleg Meiling waren nach
Afghanistan gekommen, um diese Verpflichtung einzulésen.
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Sie waren gute Soldaten und echte Patrioten!

Kein Wort des Zuspruchs vermag, in dieser schweren Stunde des Abschieds und der
Trauer zu trosten. Wir sind hier alle zusammengekommen, um Ihnen, den Angehori-
gen, Freunden und Kameraden zu zeigen: Sie stehen in Inrem Schmerz nicht allein.

Ich winsche ganz besonders den Eltern, Geschwistern und Lebensgefahrten unse-
rer gefallenen Soldaten, dass Sie in dieser schweren Zeit Menschen in ihrer Nahe
finden, die Ihnen Kraft und Halt geben.

Im Namen der Bundesrepublik verneige ich mich in Dankbarkeit und Anerkennung
vor Martin Brunn, Alexander Schleiernick und Oleg Meiling, die fur unser Land gefal-
len sind. Mogen sie ruhen in Frieden.

Quelle: Homepage der Bundesregierung

Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
anlasslich der ersten Aushéandigung des Ehrenkreuzes
der Bundeswehr fir Tapferkeit am 06. Juli 2009

Sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Franz Josef Jung,
sehr geehrter Herr Wehrbeauftragter,

sehr geehrter Herr Generalinspekteur,

liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag,
liebe Soldaten und Angehdorige,

liebe Gaste,

ich begruf3e Sie heute ganz herzlich zu dieser Feierstunde — eine Feierstunde, wie
wir sie hier im Bundeskanzleramt noch nicht hatten, eine wichtige Neuerung und zum
ersten Mal in dieser Zusammensetzung. Wir zeichnen heute zum ersten Mal vier
Soldaten unserer Bundeswehr mit dem Ehrenkreuz fir Tapferkeit aus.

Meine Damen und Herren, eine Armee im Einsatz braucht eine solche Auszeich-
nung. Dies ist die Uberzeugung des Bundesverteidigungsministers, dies ist meine
Uberzeugung und die Uberzeugung der Bundesregierung. Die Bundeswehr ist eine
Armee im Einsatz. Mehr als 260.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr wa-
ren bereits im Einsatz — Seite an Seite mit unseren Partnern innerhalb der NATO, der
Europdaischen Union und den Vereinten Nationen. An vielen Orten der Welt leisten
unsere Soldaten ihren Dienst fUr Stabilitat und Frieden, fir Sicherheit und Wieder-
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aufbau: auf dem Balkan, in Afghanistan, am Horn von Afrika, vor der Kiste des Liba-
non und als Militdrbeobachter im Sudan und in Georgien.

Diese Einsatze, obgleich weit entfernt von zu Hause, dienen unseren nationalen
Sicherheitsinteressen. Dies, den nationalen Sicherheitsinteressen weit entfernt von
der Heimat zu dienen, ist eine Aufgabe, die wir heute haben, die neu ist, die es viele
Jahrzehnte lang so nicht gab und die uns noch viele Jahre durch das 21. Jahrhundert
begleiten wird. Sie dienen unseren nationalen Sicherheitsinteressen, aber wir kbnnen
auch mit Freude und ein wenig Stolz sagen: Sie als Soldatinnen und Soldaten sind
Botschafter unseres Landes und zeichnen von unserem Land, der Bundesrepublik
Deutschland, bei Ihrem Einsatz ein aul3erordentlich positives Bild.

Fur mich gibt es keinen Zweifel: Das Wohlergehen von uns allen und das politische
und wirtschaftliche Gewicht unseres Landes héangen wesentlich von Frieden, Stabili-
tat und Freiheit ab, und dies in einer zusammenwachsenden Welt mehr denn je. Dies
verandert eben auch die Aufgaben der Bundeswehr. Deutschland stellt sich den gro-
Ber gewordenen internationalen Verpflichtungen. Deutschland nimmt seine Verant-
wortung wahr. Wer sich einmal den Weg vor Augen fuhrt, den wir in den letzten
knapp 20 Jahren seit der Wiedervereinigung gegangen sind, seit der Zeit, als wir als
Land mit gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet worden sind, der weil3, was die
Bundeswehr in den letzten Jahren geleistet hat.

Die politisch Verantwortlichen in Parlament und Regierung wissen: Wenn wir unsere
Soldatinnen und Soldaten in Krisengebiete entsenden, dann sind das schwierige Auf-
trage, die meist auch mit sehr hohen Risiken verbunden sind. Wir machen uns sol-
che Entscheidungen deshalb auch niemals leicht. Die Bundesregierung ist sich in
jedem Fall der besonderen Verantwortung bewusst, die mit der Entsendung deut-
scher Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsatze verbunden ist. Deshalb streben
wir auch bei jedem Mandat — ich mdchte mich ganz herzlich beim Deutschen Bun-
destag dafir bedanken — eine parteitibergreifende Mehrheit in unserem Parlament
an. Denn je groRer und breiter die Unterstiitzung fur unsere Soldatinnen und Solda-
ten ist, umso wichtiger ist das fur ihren Einsatz.

Der bewaffnete Einsatz im Ausland ist fur die Bundeswehr mittlerweile zum Alltag
geworden. Bei meinen Besuchen in Afghanistan sind mir die hohen Anforderungen
an unsere Soldatinnen und Soldaten besonders deutlich geworden. Auch in Gespra-
chen mit Angehdrigen habe ich mir immer wieder ein Bild von der Situation der be-
troffenen Familien gemacht. Ich weil3: Auslandseinsatze verlangen dem Einzelnen,
aber eben auch der jeweiligen Familie viel ab. Wir reden dartber in Deutschland im-
mer noch zu wenig. Deshalb wollen und missen wir die Leistungen, Belastungen
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und Gefahrdungen unserer Soldatinnen und Soldaten im Einsatz mehr in das Blick-
feld der Offentlichkeit riicken. Unsere Soldatinnen und Soldaten miissen fiir ihren
Einsatz mehr Anerkennung erhalten.

Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten einen Eid auf unser Grundgesetz, das ge-
rade 60 Jahre alt geworden ist. Sie schworen oder geloben, Deutschland treu zu die-
nen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. An-
ders als der zivile Blirger ist der Soldat als Staatsbirger in Uniform damit zur Tapfer-
keit verpflichtet. Die Tapferkeit, die wir heute meinen, zielt auf die Wahrung und Ver-
teidigung von Recht und Freiheit. Sie ist an freiheitlich-demokratische Grundwerte
gebunden. Tapferkeit findet damit ihre Grundlage in der Werteordnung unserer Ver-
fassung. Auf das, was unsere Soldatinnen und Soldaten in den Einsatzen leisten,
kénnen nicht nur sie selbst stolz sein, sondern auch unser ganzes Land.

Mut und Tapferkeit werden Soldatinnen und Soldaten nattrlich besonders dort abver-
langt, wo ihr Einsatz gefahrlich ist. Fur Afghanistan gilt das in besonderem Mal3e.
Deshalb méchte ich heute allen Soldatinnen und Soldaten fiir ihren schwierigen
Dienst, den sie gerade dort, aber auch anderswo fiir Deutschland leisten, ganz herz-
lich danken. Ihr Einsatz verdient unser aller Dank und Anerkennung, und zwar der
Einsatz jedes Soldaten.

Neben der taglich erbrachten Leistung gibt es immer wieder auch Beispiele heraus-
ragender Tapferkeit, die Gber das Erwartbare noch deutlich hinausgeht. Deshalb bin
ich dem Bundesminister der Verteidigung sehr dankbar. Er hat die Initiative ergriffen
und das Ehrenkreuz der Bundeswehr fur Tapferkeit durchgesetzt. Ich freue mich,
heute gemeinsam mit ihm zum ersten Mal diese Auszeichnung vornehmen zu dir-
fen.

Sehr geehrter Herr Berges, Herr Dietzen, Herr Geist und Herr Lukacs, nach einem
Selbstmordanschlag in Afghanistan haben Sie unter Einsatz Ihres Lebens alles ge-
tan, um Kameraden und afghanische Kinder zu retten. Die Lage war unklar, es be-
stand fur Sie akute Lebensgefahr. Und trotzdem haben Sie mutig und couragiert ver-
sucht, anderen zu helfen und Leben zu retten. Sie waren damit am Ort des Gesche-
hens Vorbild fur weitere Helfer. Und Sie sind mit lhrem selbstlosen Einsatz letztlich
auch zum Vorbild fur alle geworden. Wir alle, die wir gliicklicherweise noch nicht in
einer solchen Situation waren, kbnnen uns das gar nicht richtig vorstellen. Umso
mehr mdchte ich Ihnen heute auch ganz persénlich meine Hochachtung ausspre-
chen.
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Sie werden heute flir das, was Sie geleistet haben, mit dem Ehrenkreuz der Bun-
deswehr fur Tapferkeit ausgezeichnet. Ich weil3, dass Sie damit auch stellvertretend
fur viele Ihrer Kameraden stehen, die in au3ergewdhnlichen Situationen Aul3erge-
wohnliches leisten. Ihr Engagement und Ihr Mut sind Ansporn nicht nur fur lhre Ka-
meraden, sondern auch fur uns alle. Zwar werden wir glucklicherweise nicht jeden
Tag vor fundamentale Entscheidungen fur unser Leben und das Leben anderer ge-
stellt, aber wir sollten niemals vergessen, dass man schnell in eine solche Situation
geraten kann.

Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ist es mir eine grof3e Ehre,
Ihnen diese hohe Auszeichnung heute gemeinsam mit dem Bundesminister der Ver-
teidigung Uberreichen zu kénnen. Deshalb mdchte ich jetzt den Herrn Minister zu mir
bitten, um die Ehrung der vier Soldaten mit mir vorzunehmen.

Quelle: Homepage der Bundesregierung

GruBwort des Bundesministers der Verteidigung,
Dr. Franz Josef Jung, anlasslich der Erstaushandigung von
Ehrenkreuzen fur Tapferkeit am 06. Juli 2009

Heute ist ein wichtiger Tag fur die Bundeswehr und fur unser Land. Zum ersten Mal
seit ihrer Grindung ist das Ehrenkreuz fur Tapferkeit vier Soldaten der Bundeswehr
verliehen worden. Ich danke Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie diese Auszeich-
nung personlich vorgenommen haben. Sie setzen damit ein besonders wichtiges
Zeichen fiir unsere Soldatinnen und Soldaten - in den Auslandseinsatzen, aber auch
hier in unserer Heimat.

Ebenso bin ich dem Bundesprasidenten dankbar, dass er meiner Anregung gefolgt
ist und diese Tapferkeitsauszeichnung fur die Angehorigen der Bundeswehr geneh-
migt hat. Soldaten und Staat sind durch gegenseitige Treue miteinander verbunden.
Dabei ist es die soldatische Grundpflicht ... der Bundesrepublik treu zu dienen und
das Recht und Freiheit des Deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.” Das ist es, was
unsere Soldatinnen und Soldaten geloben oder schworen.

Herr Hauptfeldwebel Berges, Herr Hauptfeldwebel Dietzen, Herr Hauptfeldwebel
Lukacs und Herr Oberfeldwebel Geist!
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Sie alle haben lhre soldatische Pflicht weit tiber das normale Mal hinaus erfillt. Da-
her ist es wichtig und richtig, dass auch der Staat seinen Teil des Treueversprechens
sichtbar einlost.

Die heutige Auszeichnung ist eine besondere staatliche Anerkennung fur das solda-
tische Dienen. Sie erfolgt im Namen aller Blrgerinnen und Blrger unseres Staates,
fur deren Sicherheit Sie sich unter grof3en Gefahren eingesetzt haben. Sie, meine
Herren, sind durch Ihren Einsatz fir Recht und Freiheit zum Vorbild fir Ihre Kamera-
dinnen und Kameraden geworden. Ich danke Ihnen fur lhre selbstlose und tapfere
Tat und winsche alles Gute und Gottes Segen.

Quelle: Homepage des Bundesministeriums der Verteidigung

Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zum Feierlichen
Gelbbnis der Bundeswehr vor dem Reichstagsgebaude
in Berlin am 20.Juli 2009

Sehr geehrter Herr Minister,

sehr geehrte, liebe Soldatinnen und Soldaten,

liebe Rekruten,

liebe Eltern, Angehdrige und Freunde unserer Rekruten,

liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag,
sehr geehrte Damen und Herren!

Sie, liebe Rekruten, geloben heute, unserem Land treu zu dienen und das Recht und
die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Sie tun dies an einem be-
deutenden Tag in der deutschen Geschichte. Heute, am 20. Juli vor 65 Jahren,
scheiterten das Attentat auf Hitler und damit der mutige Widerstand derer, die ent-
schlossen waren, Unrecht und Terror zu beenden.

Das nationalsozialistische Deutschland kannte weder Freiheit noch Rechtsstaatlich-
keit noch die Achtung der Menschenwidrde. Es trat sie mit Fif3en und ermordete vie-
le Millionen Menschen. Die Erinnerung an den Zivilisationsbruch durch die Shoah
muss Deutschland immerwahrend wach halten.

Es waren leider nicht viele — die Manner und Frauen des deutschen Widerstandes
und die Gruppe um Claus Schenk Graf von Stauffenberg —, die sich gegen den Nati-
onalsozialismus auflehnten. Aber diese Wenigen haben unserem Land Wirde und
Ehre bewahrt. Sie haben ihre Augen nicht vor dem Unrecht verschlossen. Sie waren
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davon Uberzeugt, dass es ein grundlegendes Recht aller Menschen auf Wirde gibt,
welches der Staat nicht antasten darf. Genau deswegen begann ihre Regierungser-
klarung, die noch am Abend des 20. Juli verlesen werden sollte, mit den Worten — ich
zitiere: "Erste Aufgabe ist die Wiederherstellung der vollkommenen Majestat des
Rechts."

Stauffenbergs Name steht fir eine gultige Definition der Grenzen des Gehorsams —
namlich dort, wo heute unser Grundgesetz unveranderliche Grundwerte setzt. Da-
raus erwachst sein Verdienst. Genau damit begrinden Stauffenberg und seine Weg-
gefahrten im Widerstand eine der wesentlichen Traditionslinien fir die Bundeswehr.
Sie sind uns heute Vorbild, Leitbild und Verpflichtung.

Das Attentat scheiterte. Viele derer, die Widerstand leisteten, verloren ihr Leben.
Aber ihre Gedanken und ihr Anliegen haben gesiegt. Dafur kbnnen wir heute zutiefst
dankbar sein. Winston Churchill schrieb schon 1946 seine seither oft zitierten Worte:
"Diese Toten vermdgen nicht alles zu rechtfertigen, was in Deutschland geschah.
Aber ihre Taten und Opfer sind das unzerstérbare Fundament eines neuen Auf-
baus." — Ende des Zitats.

Heute sind Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit das Fundament unseres
Landes. Diese Werte sind jedoch auch in unserer heutigen Welt keine Selbstver-
standlichkeit. Der Blick Uber Deutschland und Europa hinaus belegt dies. Fir uns gilt:
Wir missen unsere gewachsene globale Verantwortung und unsere nationalen Inte-
ressen gleichermal3en wahrnehmen. Heute ist sichtbarer denn je: Innerstaatliche
Werteordnung und aul3enpolitische Handlungsmaximen gehdren untrennbar zu-
sammen.

Der Respekt vor der Wurde des Menschen bei uns und tberall auf der Welt ist und
bleibt fir mich Kern unserer Politik. Er gilt in den Elendsquartieren dieser Welt ge-
nauso wie in ihren Villenvierteln. Er gilt im Umgang mit Kindern, mit Frauen, mit An-
dersdenkenden, mit Zuwanderern und Fluchtlingen. Er gilt in den Landern Europas
genauso wie in den Talern von Tibet oder den Stral3en von Teheran.

Um diesen Werten Geltung zu verschaffen, bedarf es vieler Anstrengungen. Es gibt
sie nicht zum Nulltarif. Es gibt sie nicht ohne verantwortungsvolles Engagement aller
Birger. Denn Freiheit bedeutet keineswegs Unverbindlichkeit und alles tun und las-
sen zu kénnen, was man will. Freiheit bedeutet genauso wenig wegzuschauen und
beiseite zu stehen, wo Handeln geboten ist. Freiheit ist immer eine Freiheit in Ver-
antwortung.
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In einer Extremsituation stellten sich die Manner und Frauen des 20. Juli ihrer Ver-
antwortung und wagten die Tat, wo andere zum Abwarten rieten. Heute, unter ganz
anderen Umstéanden, stellen Sie sich, liebe Rekruten, der Verantwortung, die aus der
Freiheit herrthrt. Sie tun dies mit Ihrem Dienst in der Bundeswehr.

Wir feiern Ihr Geldbnis hier vor dem Reichstagsgebaude, vor unserem Parlament, im
Zentrum unserer Hauptstadt. Ich sage: Das ist genau der richtige Ort, denn mit lhrem
Wehrdienst stehen Sie mitten in unserer Gesellschaft. In diesem Gebaude sind es
die frei gewahlten Abgeordneten des ganzen deutschen Volkes und eine demokra-
tisch legitimierte Regierung, die Ihnen lhre Auftrage geben.

Sie stehen hier, um gemeinsam dem Recht und der Freiheit zu dienen. Gleichzeitig —
und das ist mir sehr wichtig — steht jeder hier als eigenstandige, verantwortliche Per-
sonlichkeit. Zusammen ergeben Sie eine lebendige Bundeswehr — eine Bundeswehr
mit Geist statt mit willenlosem Kadavergehorsam.

Die Manner und Frauen des Widerstandes waren nur wenige, aber sie handelten in
grof3er innerer Freiheit. Was sie zusammenband, war eine Gemeinsamkeit aus sittli-
cher Uberzeugung, nicht von Herkunft, Gewohnheit oder bloRBer Abneigung gegen-
Uber dem NS-Regime. Sie standen alle fir eine Aufgabe, die groRer war als sie
selbst. Der Wert der Verantwortlichkeit jedes Einzelnen fur das Ganze wird durch ihr
Handeln besonders scharf beleuchtet. Dies ist in bestem Sinne das, was wir Birger-
tugend nennen.

Als Ausdruck von Burgertugend sehe ich auch lhren Dienst als Wehrpflichtige in der
Bundeswehr an. Millionen junger Menschen haben seit Giber 50 Jahren in der Bun-
deswehr ihren Dienst als Aktive, Wehrpflichtige oder Reservisten geleistet. Sie alle
haben diese Aufgabe fiir unser Land angenommen.

Nicht nur Sie haben diese Aufgabe angenommen. Mit Ihnen leisten auf ihre Weise
auch lhre Familien, lhre Eltern, Partner und Kinder einen besonderen Beitrag fur un-
ser Land. Ich weifl3 wohl, was der Dienst in der Bundeswehr fiir Sie alle bedeutet.
Deshalb mochte ich Ihnen allen dafiir ein ganz herzliches Dankeschon sagen!

Umso ausdrticklicher sage ich: Ich bekenne mich zur Wehrpflicht. Die Wehrpflicht ist
eine wichtige Klammer zwischen Gesellschaft und Streitkréaften. Sie hat Gber Jahr-
zehnte hinweg die Bundeswehr fest in unserer Gesellschaft verankert. Ja, ich mochte
einen Schritt weitergehen: Die Wehrpflichtigen haben unserem Land gut getan. Sie
haben Deutschland in einem sehr guten Sinne mit gepragt. Sie gewahrleisten die
Sicherheit unseres Landes.
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Mit der Wehrpflicht ist der Birger zugleich auch der Verteidiger seines Landes, wie
es Gerhard von Scharnhorst und die preu3ischen Reformer einst gefordert haben.
Dieses Verstandnis vom Burger, der fir seinen Staat einsteht, weil er seine Sache
ist, ist ein kostbares Gut. Es hat nichts an Bedeutung verloren.

Das aktive Einstehen flir unsere Sicherheit und unsere Werte gehort fir mich zu den
Grundpfeilern unserer freiheitlichen demokratischen Ordnung. Die Wehrpflicht ist
zum Markenzeichen unserer Streitkrafte geworden, um das wir auch international
beneidet werden. Frieden, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit sind ohne personliches
Engagement und personlichen Einsatz nicht zu haben. Jeder mag sich auf seine
Weise einbringen und dafir einsetzen, dass unsere Werte gelebt und bewahrt wer-
den. Mein grof3er Respekt gilt auch denen, die sich flr einen sozialen Dienst ent-
scheiden. Aber: Jeder, der Freiheit und Entfaltungsmaoglichkeiten geniel3t, sollte die-
jenigen wertschatzen, die unsere Freiheit schitzen.

Wir leben heute als Deutsche in Frieden mit unseren Nachbarn in einem vereinten
Europa ohne Mauern und Stacheldréahte. Das ist alles andere als selbstverstandlich
nach den Katastrophen und Verbrechen in unserer Geschichte. Umso mehr sollten
wir uns heute dieses hohen Gutes bewusst sein. Es ist unsere geschichtliche Ver-
antwortung, aber auch unser ureigenes Interesse, die uns zu einer engen und ver-
trauensvollen europdaischen und transatlantischen Partnerschaft verpflichten.

Sicherheit ist niemals selbstverstandlich. Neue Herausforderungen, neue Risiken
verlangen von uns neue Antworten: Internationaler Terrorismus, Proliferation von
Massenvernichtungswaffen, zerfallende Staaten und die Folgen des Klimawandels —
all dem kénnen wir nicht allein, sondern nur gemeinsam mit unseren Partnern in Eu-
ropa und der Welt wirksam begegnen.

Dabei verfolgen wir einen vernetzten Ansatz, der Sicherheit nicht mehr allein milita-
risch begreift. Das heil3t: Militarische wie zivile Mittel, staatliche wie nichtstaatliche
Initiativen, nationale Mal3hahmen wie solche im internationalen Verbund — all diese
Anstrengungen mussen zusammenwirken und auf das gemeinsame Ziel von Sicher-
heit und Stabilitat ausgerichtet sein.

FUr unsere Streitkrafte bedeutet dieser Auftrag, gemeinsam mit unseren Partnern
und Verbindeten unsere Sicherheit zu schiitzen — wenn es sein muss, auch weit
entfernt von Deutschland. Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten ihren Dienst fur
Stabilitat und Frieden, fur Sicherheit und Wiederaufbau an vielen Orten der Welt: Auf
dem Balkan, in Afghanistan, am Horn von Afrika, vor der Kiste des Libanon und als
Militarbeobachter im Sudan und in Georgien. Die Soldatinnen und Soldaten der Bun-
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deswehr dienen dort in einer vorbildlichen und tapferen Weise, oft unter schwierigen
Bedingungen und mit hohen Risiken.

Sie, liebe Rekruten, haben das Glick, in einem freien Land aufgewachsen zu sein.
Zu meiner personlichen Lebenserfahrung gehdren die Einengung, die Bedriicktheit
und die Unfreiheit eines Unrechtsstaates. Die fehlende Freiheit hat mein Leben ge-
pragt. Zu diesem Platz, auf dem wir heute gemeinsam stehen, konnte ich zum ersten
Mal erst nach dem Fall der Mauer 1989 gehen. Ich mdchte es Ihnen ganz personlich
sagen: In IThrem Alter habe ich in der DDR gelebt und mich nach Freiheit zutiefst ge-
sehnt.

Heute leben wir nun bald 20 Jahre in Frieden und Freiheit des wiedervereinigten
Deutschlands. Das zeigt: Alles ist mdglich. Wir kbnnen in unserem Leben so vieles
zum Guten wenden, jeder an seinem Platz. Es erflllt mich mit grof3er Dankbarkeit,
dass es als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland heute zu meinen Auf-
gaben gehort, unsere Freiheit zu bewahren.

Sie, liebe Rekruten, stehen flr dieses groR3artige Land, fur das wiedervereinigte
Deutschland, fiir den Schutz von Freiheit, von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit,
fur die Zukunft im Bewusstsein der Vergangenheit. Sie leisten einen wichtigen und
guten Dienst fir unser Land. Bundesregierung und Parlament, unsere Birgerinnen
und Burger stehen an lhrer Seite. Und ich tue dies auch ganz personlich.

Als Bundeskanzlerin winsche ich Thnen auch im Namen der ganzen Bundesregie-
rung fur Ihre Dienstzeit alles Gute, viel Gliick und Gottes Segen!

Quelle: Homepage der Bundesregierung

Rede des Bundesministers der Verteidigung, Dr. Franz Josef Jung,
anlasslich des Feierlichen Gel6bnisses am 20. Juli 2009

Die Bundeswehr und der 20. Juli sind untrennbar miteinander verbunden. Daher ist
es richtig und wichtig, dass heute unsere Rekruten vor dem Reichstagsgebaude und
damit dem deutschen Parlament ihren Eid ablegen.

Wir bekennen uns 6ffentlich zu der Tradition des militarischen Widerstandes, eine
Tradition, auf die wir zurecht stolz sein kdnnen. Heute vor 50 Jahren wies der dama-
lige Generalinspekteur der Bundeswehr, General Heusinger, zum 15. Jahrestag des
gescheiterten Attentats auf Hitler seine Kommandeure an:
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.Die Tat des 20. Juli 1944 — eine Tat gegen das Unrecht und gegen die Unfreiheit —
ist ein Lichtpunkt in der dunkelsten Zeit Deutschlands. Die tragische Wahrscheinlich-
keit des Scheiterns vor Augen, entschlossen sich freiheitlich gesinnte Kréfte aus al-
len Lagern, in vorderster Front Manner aus den Reihen der Soldaten, zum Sturz des
Tyrannen. Das christlich-humanistische Verantwortungsbewusstsein, das diesen
Entschluss bestimmte, gab ihrem Martyrertum die Weihe. Wir Soldaten der Bundes-
wehr stehen in Ehrfurcht vor dem Opfer jener Manner, deren Gewissen durch ihr
Wissen aufgerufen war. [...] Ihr Geist und ihre Haltung sind uns Vorbild."

Damals wurde der Grundstein gelegt fur eine Bundeswehr, die auch heute fir Frie-
den, Recht und Freiheit steht: Sie ist eine Armee in der Demokratie in einem Bundnis
von Demokratien. Sie begreift die tapferen Manner und Frauen des militarischen Wi-
derstands als unsere Vorbilder.

Es gehort zur Erfolgsgeschichte der Bundeswehr, dass in der Aufbauphase weitsich-
tige Offiziere den neuen Geist der Streitkrafte gepragt haben. Sie waren es, die das
Konzept der ,Inneren Fiuhrung” entwickelten und in die Streitkrafte hineintrugen. Sie
hatten so entscheidenden Anteil, dass die Bundeswehr den Weg zu einer modernen
Armee in der Demokratie finden konnte.

Es ist wichtig, dass sich die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr angesichts
ihrer fordernden Aufgaben dieser Tradition bewusst sind. Dazu gehért auch der Cha-
rakter des Eides, der an das Recht und die verfassungsmafige demokratische Ord-
nung gebunden ist.

In dieser Ordnung sind der Umfang und die Grenzen der Befehlsbefugnis und der
Gehorsamspflicht eindeutig festgelegt. Jeder Soldat der Bundeswehr hat die Pflicht,
die Normen und Werte des Grundgesetzes zu befolgen. Das ist ein Garant fur die
feste Einbindung unserer Soldatinnen und Soldaten als Staatsburger in Uniform in
den freiheitlich demokratischen Rechtsstaat. Auch hieran erinnert uns der heutige
Tag.

Johann-Adolf Graf von Kielmansegg, einer der Vater der Inneren Fuhrung, hat dies
vor 42 Jahren in seiner Rede zum 20. Juli treffend formuliert:

,Gewissen als Triebfeder des Denkens, Verantwortungsgefuhl fir das Einzelne und
fur das Ganze, Handeln aus dem heraus, was Gewissen und Verantwortung befeh-
len — geubt im Alltaglichen, um fur das Besondere bereit zu sein, das ist es, was bei
Gedenken und Beurteilung des 20. Juli vor und Uber allem anderen stehen muss,
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das ist es, was uns als Verméachtnis tberkommen und als Verpflichtung aufgegeben
ist, das ist es, was ich als Soldat den deutschen Soldaten von heute vor Augen stel-
len will, das ist es, was vom 20. Juli 44 lebendig bleiben muss, nicht nur einmal im
Jahr beschworen, sondern lebendig von einem 20. Juli zum anderen.”

Rekruten des Wachbataillons! Sie werden gleich geloben:

.[--.] der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit
des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.”

Sie leisten diesen Eid im Angesicht des deutschen Parlaments, der Vertretung des
deutschen Volkes. Es gibt keinen besseren Ort fir dieses feierliche Geldbnis.

Viele Abgeordnete des Deutschen Bundestages sind heute anwesend. Nichts kénnte
die besondere Verantwortung des Parlaments fur die Bundeswehr mehr unterstrei-
chen. Die Soldaten brauchen ein 6ffentlich sichtbares Bekenntnis von Parlament und
Gesellschaft — sie durfen diese Unterstlitzung erwarten, und sie haben sie verdient.
Die Bundeswehr kann ihren Auftrag nur dann gut erfillen, wenn unsere Soldaten und
Soldatinnen wissen, dass sie den noétigen Rickhalt bei den Menschen in unserem
Land haben.

Und gerade in den schwierigen Einsatzsituationen - sei es in Afghanistan oder auch
in anderen Regionen dieser Welt - leisten sie ihren Beitrag fir Frieden und Freiheit
und unsere Sicherheit. Und dafur haben sie auch unseren Dank und unsere Unter-
stitzung verdient.Es ist zur Tradition des 6ffentlichen Geldbnisses hier in Berlin ge-
worden, dass eine bedeutende Persdnlichkeit die Gelébnisrede am 20. Juli halt. Heu-
te besteht ein innerer Zusammenhang zu 20 Jahren Mauerfall und 60 Jahren Bun-
desrepublik Deutschland, die wir in diesem Jahr feiern.

Ich bin Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, sehr dankbar, dass Sie heute die Gelébnisrede
unserer Rekruten halten.

Offentliche Gelébnisse und Bundeswehr gehdren zusammen. Offentliche Gel6bnis-
se sind Bekenntnisse zur allgemeinen Wehrpflicht. Sie, Frau Bundeskanzlerin, zei-
gen mit lhrer Anwesenheit am heutigen 20. Juli, wie wichtig die allgemeinen Wehr-
pflicht fir unser Land ist.

Die Wehrpflicht hat die Erfolgsgeschichte der Bundeswehr begleitet. Sie hat ent-
scheidenden Anteil an der festen Einbindung der Bundeswehr in die Demokratie. Sie
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ist auch ein wesentlicher Schrittmacher fir die innere Einheit unseres Vaterlandes.
Und sie verbindet Bundeswehr und Gesellschaft: Auf dieser Grundlage gewahrleis-
ten unsere Soldaten auch in Zukunft Frieden, Recht und Freiheit unseres Vaterlan-
des.

Ich danke lhnen!

Quelle: Homepage des Bundesministeriums der Verteidigung

Interview mit dem Bundesminister der Verteidigung,
Dr. Franz Josef Jung, in der FAZ am 27. Juli 2009

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Herr Minister, selbst wenn die Union in der nachsten
Legislaturperiode weiterhin den Verteidigungsminister stellen kann, hat sie keinen
maoglichen Koalitionspartner mehr, der uneingeschrankt zur Wehrpflicht steht. Was
dann?

Franz Josef Jung: Es ware sehr klug, wenn wir an der Struktur der Wehrpflicht fest-
halten. Diejenigen, die die Bundeswehr gegriindet haben, haben zu Recht wesentli-
che Punkte auch auf die Wehrpflicht bezogen: Armee in der Demokratie, Staatsbur-
ger in Uniform. Noch heute gilt: Die Wehrpflicht ist die intelligentere Wehrform. Viele
junge Leute, die die Wehrpflicht leisten, verpflichten sich weiter. 40 Prozent unserer
Zeit- und Berufssoldaten waren Wehrpflichtige.

Ich war kirzlich bei einem Transportbataillon in Ellwangen, wo mir junge Wehrpflicht-
ige gesagt haben, sie hatten einen ganz anderen Eindruck von der Bundeswehr be-
kommen. Dies sei ein positiver Eindruck, und deshalb hatten sie sich schon nach vier
Wochen entschlossen, bei der Bundeswehr zu bleiben. Wesentlich ist auch die Erful-
lung des sicherheitspolitischen Auftrages. Wir haben nach unserer neuen Struktur
250 000 Soldaten, dazu gehéren 60 000 Wehrpflichtige. In unserem Gesamtkonzept
muss die Wehrpflicht weiterentwickelt, aber in der Grundstruktur erhalten bleiben.

FAZ: In welche Richtung weiterentwickelt?

Jung: Wir missen dem Thema der Einberufungsgerechtigkeit Rechnung tragen.
Deshalb habe ich entschieden, dass wir die Planstarke um 5000 Stellen erhéhen, um
von denen der Bundeswehr tauglich zur Verfigung stehenden Jugendlichen 80 Pro-
zent einberufen zu kénnen.
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Mein Ziel ist es, das noch weiter zu steigern. Die Wehrpflichtigen leisten auch einen
wichtigen Beitrag zum Schutz Deutschlands: im Katastrophenschutz, von der Hoch-
wasserhilfe bis hin zu Orkanschaden. Aber auch in der Unterstiitzung unseres Ein-
satzauftrages im Heimatland. Ubrigens wollen 62 Prozent der Bevélkerung nach den
neuesten Umfragen, die mir vorliegen, dass wir an der Wehrpflicht festhalten.

FAZ: Viele Grundwehrdienstleistende beklagen, dass sie nach ihrer Grundausbil-
dung, die sie als fordernd empfinden, nur noch "Gammeldienst" leisten missten. Es
gibt Vorschlage, dem zu begegnen, indem die Wehrdienstdauer auf ein knappes hal-
bes Jahr weiter verkurzt wird. Ist das eine Option?

Jung: Wir sind mit der derzeitigen Praxis von neun Monaten gut beraten. Wir haben
drei Monate Grundausbildung und drei Monate Spezialausbildung. Danach stehen
die Soldaten fur die Einsatzunterstiitzung und den Schutz Deutschlands zur Verfu-

gung.

Es ist aber wichtig, dass diese Zeit auch sinnvoll genutzt wird. Ich habe jetzt in mei-
ner Amtszeit 205 Truppenbesuche gemacht. Im Grof3en und Ganzen konnte ich da-
bei feststellen, dass das so der Fall ist. In einzelnen Fallen aber nicht, da mussen wir
nachjustieren. Ich habe das selbst erlebt, ich habe 15 Monate Wehrdienst geleistet.
Es gab Zeiten, in denen man das Gefuhl hatte, dass man nicht so unbedingt ge-
braucht wird, das war sehr unbefriedigend. Da missen wir auf jeden Fall gegensteu-
ern.

FAZ: Immer mehr Staaten in der Nato und der EU geben die Wehrpflicht auf. Woher
nehmen Sie die Gewissheit, dass alle anderen in die falsche Richtung fahren und wir
in die richtige?

Jung: Ich will hier keine vergleichende Bewertung vornehmen.

Aber wenn Sie sich das konkrete Auftreten unserer Soldaten in den Einséatzen an-
schauen, dann werden Sie bestarkt, dass es richtig ist, an der Wehrpflicht festzuhal-
ten. Viele meiner Kollegen sagen mir, wenn wir abends zusammensitzen und auch
einmal unter vier Augen Dinge offen ansprechen, dass sie heute, wenn sie noch
einmal kdnnten, gerne wieder zur Wehrpflicht zurlickkehren wirden. Ich sehe, wel-
che Probleme mein amerikanischer Kollege hat, genug Soldaten fur seinen Auftrag
zu bekommen. Auch was dort jetzt an WerbemalRnahmen fir die Nachwuchsgewin-
nung notwendig wird, kostet sehr viel Geld.
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Wir haben heute eine Bewerberlage bei den Offizieren von funf zu eins: Auf eine
Stelle gibt es aktuell finf Bewerber. Bei den Mannschaften ist sie zwei zu eins.

FAZ: Muss man nach der Wahl noch einmal an die Struktur heran?

Jung: Naturlich ist es immer wieder notwendig, dass wir uns auf aktuelle Entwicklun-
gen einstellen und entsprechend anpassen.

Zum Beispiel beim Sanitatsdienst habe ich eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die Vor-
schlage fur mehr Effektivitat und hohere Zufriedenheit unserer Arzte machen soll.
Zum Gluck haben wir die Abwerbung bei unseren Arzten stoppen kénnen. Aber wir
brauchen noch Fachéarzte. So haben wir den Zugang zum Studium verbessert, da bin
ich den Ministerprasidenten der Lander dankbar. Weitere Anderungen sind notwen-
dig. Das kann auch fur andere Bereiche der Bundeswehr gelten.

FAZ: Brauchen wir mehr Infanteriekrafte?

Jung: Derzeit kbnnen wir unseren Bedarf decken. Aber wir wollen 14 000 Stabilisie-
rungskréfte gleichzeitig in bis zu funf Gebieten fiir den Einsatz haben. Gegebenen-
falls muss man hier noch nachjustieren.

FAZ: Wird die Haushaltslage zu neuen Entscheidungen zwingen?

Jung: In dieser Legislaturperiode konnten wir unseren Verteidigungsetat um etwa
vier Milliarden Euro anheben. Das war notwendig, auch wegen der zusétzlichen Ein-
satze von Kongo bis ans Horn von Afrika. Ich hoffe und wiinsche, dass wir den Rah-
men trotz der schwierigen Situation beibehalten kénnen.

FAZ: Sie glauben also, der Verteidigungsetat bleibt ungeschmalert, wenn die ande-
ren Ressorts zuriickstecken missen?

Jung: Ich hoffe, dass wir den 42. Finanzplan, der aktuell gultig ist, beibehalten kon-
nen.

FAZ: Was wird aus dem milliardenschweren Raketenabwehrprogramm Meads?

Jung: Das befindet sich in einer nicht ganz einfachen Situation.

Ich habe gerade erst meinem amerikanischen Kollegen Bob Gates geschrieben,
dass ich der Auffassung bin, wir sollten an diesem Luftabwehrsystem festhalten. Wir
konnen das finanziell gewahrleisten. Aber dazu gehdort auch, dass sich andere Natio-
nen weiterhin engagiert beteiligen.
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FAZ: Wie lange soll der Bundnisfall der Nato als Reaktion auf die Terrorangriffe vom
11. September 2001 in Kraft bleiben?

Jung: Das ist eine Entscheidung, die der Nato-Rat nach dem 11. September getrof-
fen hat.

Wir sind heute noch auf der Basis dieser Entscheidung an den Marineoperationen
Active Endeavour im Mittelmeer und Enduring Freedom am Hd6rn von Afrika beteiligt.
Hier geht es darum, Terroristen Rickzugsraume zu nehmen. Ich sehe weiterhin die
Notwendigkeit, dieser Verpflichtung zu entsprechen. Eine Beendigung ware eine
Entscheidung, die der Nato-Rat zu treffen hatte. Zuvor missen wir aber aus meiner
Sicht die terroristischen Aktivitaten weit zuriickgedrangt haben.

FAZ: Das heildt, weiter Beteiligung an der Operation Enduring Freedom (OEF) am
Horn von Afrika, obwohl in demselben Seeraum die Anti-Piraten-Operation Atalanta
ein viel robusteres Mandat bietet?

Jung: Wir haben der Operation Atalanta einen Seefernaufklarer, also ein Flugzeug,
aus OEF unterstellt, aber wir sind auch weiter dem Mandat der Operation Enduring
Freedom verpflichtet. Und wir werden dort unseren Auftrag ab September auch wie-
der mit einer Fregatte wahrnehmen.

Die Fragen stellte Stephan Lowenstein.

Quelle: Regierung Online

-80-



	Stichworte zur Sicherheitspolitik
	Vereinte Nationen
	Resolution 1875 (2009)verabschiedet auf der 6148. Sitzung des Sicherheitsratsam 23. Juni 2009
	Resolution 1876 (2009)verabschiedet auf der 6152. Sitzung des Sicherheitsratsam 26. Juni 2009
	Resolution 1877 (2009)verabschiedet auf der 6155. Sitzung des Sicherheitsratsam 7. Juli 2009
	Resolution 1878 (2009)verabschiedet auf der 6156. Sitzung des Sicherheitsratsam 7. Juli 2009
	Resolution 1879 (2009)verabschiedet auf der 6167. Sitzung des Sicherheitsratsam 23. Juli 2009
	Resolution 1880 (2009)verabschiedet auf der 6174. Sitzung des Sicherheitsratsam 30. Juli 2009
	Resolution 1881 (2009)verabschiedet auf der 6175. Sitzung des Sicherheitsratsam 30. Juli 2009
	Resolution 1882 (2009)verabschiedet auf der 6176. Sitzung des Sicherheitsratsam 4. August 2009
	Resolution 1883 (2009)verabschiedet auf der 6179. Sitzung des Sicherheitsratsam 7. August 2009
	Resolution 1884 (2009)verabschiedet auf der 6183. Sitzung des Sicherheitsratsam 27. August 2009

	INTERNATIONALE / EUROPÄISCHE SICHERHEITSPOLITIK
	Regierungserklärung von BundeskanzlerinDr. Angela Merkel zum G8-Gipfel am 02. Juli 2009
	Außenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier im Interviewmit der österreichischen Tageszeitung „Der Standard“,am 10. Juli 2009
	Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkelbei den Feierlichkeiten zum 20. Jahrestagdes Paneuropäischen Picknicks in Sopronpusztaam 19. August 2009

	DEUTSCHLAND / BUNDESWEHR
	Rede des Bundesministers der Verteidigung, Dr. Franz Josef Junganlässlich der Trauerfeier in der Evangelischen Stadtkirche Bad Salzungen am 02. Juli 2009
	Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkelanlässlich der ersten Aushändigung des Ehrenkreuzesder Bundeswehr für Tapferkeit am 06. Juli 2009
	Grußwort des Bundesministers der Verteidigung,Dr. Franz Josef Jung, anlässlich der Erstaushändigung vonEhrenkreuzen für Tapferkeit am 06. Juli 2009
	Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zum FeierlichenGelöbnis der Bundeswehr vor dem Reichstagsgebäudein Berlin am 20.Juli 2009
	Rede des Bundesministers der Verteidigung, Dr. Franz Josef Jung,anlässlich des Feierlichen Gelöbnisses am 20. Juli 2009
	Interview mit dem Bundesminister der Verteidigung,Dr. Franz Josef Jung, in der FAZ am 27. Juli 2009



